
Satzung der Stadt Bergisch Gladbach über die Entwässerung der Grundstücke Satzung der Stadt Bergisch Gladbach über die Entwässerung der Grundstücke Satzung der Stadt Bergisch Gladbach über die Entwässerung der Grundstücke Satzung der Stadt Bergisch Gladbach über die Entwässerung der Grundstücke 
und den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage und den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage und den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage und den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage 

(Entwässerungssatzung)(Entwässerungssatzung)(Entwässerungssatzung)(Entwässerungssatzung)

Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen in der Fassung der Bekanntmachung 14.07.1994 (GV. NRW. 1994, S. 666), falen in der Fassung der Bekanntmachung 14.07.1994 (GV. NRW. 1994, S. 666), falen in der Fassung der Bekanntmachung 14.07.1994 (GV. NRW. 1994, S. 666), falen in der Fassung der Bekanntmachung 14.07.1994 (GV. NRW. 1994, S. 666), 
zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 25.06.2015 (GV. NRW. 2015, S. zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 25.06.2015 (GV. NRW. 2015, S. zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 25.06.2015 (GV. NRW. 2015, S. zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 25.06.2015 (GV. NRW. 2015, S. 
496), in der jeweils geltenden Fassung, der §§ 60, 61 des Wasserhaushaltsgesetzes 496), in der jeweils geltenden Fassung, der §§ 60, 61 des Wasserhaushaltsgesetzes 496), in der jeweils geltenden Fassung, der §§ 60, 61 des Wasserhaushaltsgesetzes 496), in der jeweils geltenden Fassung, der §§ 60, 61 des Wasserhaushaltsgesetzes 
des Bundes (WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31.07.2009 (BGBl. I des Bundes (WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31.07.2009 (BGBl. I des Bundes (WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31.07.2009 (BGBl. I des Bundes (WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31.07.2009 (BGBl. I 
2009, S. 2585 ff.), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.08.2016 (BGBl. I 2016, S. 2009, S. 2585 ff.), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.08.2016 (BGBl. I 2016, S. 2009, S. 2585 ff.), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.08.2016 (BGBl. I 2016, S. 2009, S. 2585 ff.), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.08.2016 (BGBl. I 2016, S. 
1972), in der jeweils geltenden Fassung, des § 46 Abs. 2 LWG NRW des Landeswas-1972), in der jeweils geltenden Fassung, des § 46 Abs. 2 LWG NRW des Landeswas-1972), in der jeweils geltenden Fassung, des § 46 Abs. 2 LWG NRW des Landeswas-1972), in der jeweils geltenden Fassung, des § 46 Abs. 2 LWG NRW des Landeswas-
sergesetzes vom 25.06.1995 (GV. NRW. 1995, S. 926), zuletzt geändert durch Art. sergesetzes vom 25.06.1995 (GV. NRW. 1995, S. 926), zuletzt geändert durch Art. sergesetzes vom 25.06.1995 (GV. NRW. 1995, S. 926), zuletzt geändert durch Art. sergesetzes vom 25.06.1995 (GV. NRW. 1995, S. 926), zuletzt geändert durch Art. 
1 des Gesetzes zur Änderung wasser- und wasserverbandsrechtlicher Vorschriften 1 des Gesetzes zur Änderung wasser- und wasserverbandsrechtlicher Vorschriften 1 des Gesetzes zur Änderung wasser- und wasserverbandsrechtlicher Vorschriften 1 des Gesetzes zur Änderung wasser- und wasserverbandsrechtlicher Vorschriften 
vom 08.07.2016 (GV. NRW. 2016, S. 559 ff.), in der jeweils geltenden Fassung, der vom 08.07.2016 (GV. NRW. 2016, S. 559 ff.), in der jeweils geltenden Fassung, der vom 08.07.2016 (GV. NRW. 2016, S. 559 ff.), in der jeweils geltenden Fassung, der vom 08.07.2016 (GV. NRW. 2016, S. 559 ff.), in der jeweils geltenden Fassung, der 
Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (SüwVO Abw – GV. NRW, S. 602 ff. – Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (SüwVO Abw – GV. NRW, S. 602 ff. – Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (SüwVO Abw – GV. NRW, S. 602 ff. – Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (SüwVO Abw – GV. NRW, S. 602 ff. – 
im Satzungstext bezeichnet als SüwVO Abw NRW), zuletzt geändert durch Art. 20 im Satzungstext bezeichnet als SüwVO Abw NRW), zuletzt geändert durch Art. 20 im Satzungstext bezeichnet als SüwVO Abw NRW), zuletzt geändert durch Art. 20 im Satzungstext bezeichnet als SüwVO Abw NRW), zuletzt geändert durch Art. 20 
des Gesetzes zur Änderung wasser- und wasserverbandsrechtlicher Vorschriften des Gesetzes zur Änderung wasser- und wasserverbandsrechtlicher Vorschriften des Gesetzes zur Änderung wasser- und wasserverbandsrechtlicher Vorschriften des Gesetzes zur Änderung wasser- und wasserverbandsrechtlicher Vorschriften 
vom 21.10.2016 (GV. NRW. 2016, S. 559 ff.), in der jeweils geltenden Fassung sowie vom 21.10.2016 (GV. NRW. 2016, S. 559 ff.), in der jeweils geltenden Fassung sowie vom 21.10.2016 (GV. NRW. 2016, S. 559 ff.), in der jeweils geltenden Fassung sowie vom 21.10.2016 (GV. NRW. 2016, S. 559 ff.), in der jeweils geltenden Fassung sowie 
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten vom 19.02.1987 (BGBl. I S. 602), zuletzt des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten vom 19.02.1987 (BGBl. I S. 602), zuletzt des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten vom 19.02.1987 (BGBl. I S. 602), zuletzt des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten vom 19.02.1987 (BGBl. I S. 602), zuletzt 
geändert durch Art. 4 G vom 21.10.2016 (BGBl. I S. 2372 (Nr. 50)), in der jeweils geändert durch Art. 4 G vom 21.10.2016 (BGBl. I S. 2372 (Nr. 50)), in der jeweils geändert durch Art. 4 G vom 21.10.2016 (BGBl. I S. 2372 (Nr. 50)), in der jeweils geändert durch Art. 4 G vom 21.10.2016 (BGBl. I S. 2372 (Nr. 50)), in der jeweils 
geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Bergisch Gladbach am 13.12.2016 folgende geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Bergisch Gladbach am 13.12.2016 folgende geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Bergisch Gladbach am 13.12.2016 folgende geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Bergisch Gladbach am 13.12.2016 folgende 
Satzung beschlossen:Satzung beschlossen:Satzung beschlossen:Satzung beschlossen:

§ 1 Allgemeines§ 1 Allgemeines§ 1 Allgemeines§ 1 Allgemeines
(1)  Die Abwasserbeseitigungspfl icht der Stadt umfasst unter anderem das Sam-(1)  Die Abwasserbeseitigungspfl icht der Stadt umfasst unter anderem das Sam-(1)  Die Abwasserbeseitigungspfl icht der Stadt umfasst unter anderem das Sam-(1)  Die Abwasserbeseitigungspfl icht der Stadt umfasst unter anderem das Sam-

meln, Fortleiten, Behandeln, Einleiten, Versickern, Verregnen und Verrieseln meln, Fortleiten, Behandeln, Einleiten, Versickern, Verregnen und Verrieseln meln, Fortleiten, Behandeln, Einleiten, Versickern, Verregnen und Verrieseln meln, Fortleiten, Behandeln, Einleiten, Versickern, Verregnen und Verrieseln 
des im Stadtgebiet anfallenden Abwassers sowie das Entwässern und Entsor-des im Stadtgebiet anfallenden Abwassers sowie das Entwässern und Entsor-des im Stadtgebiet anfallenden Abwassers sowie das Entwässern und Entsor-des im Stadtgebiet anfallenden Abwassers sowie das Entwässern und Entsor-
gen des Klärschlamms. Zur Abwasserbeseitigungspfl icht gehören nach § 46 gen des Klärschlamms. Zur Abwasserbeseitigungspfl icht gehören nach § 46 gen des Klärschlamms. Zur Abwasserbeseitigungspfl icht gehören nach § 46 gen des Klärschlamms. Zur Abwasserbeseitigungspfl icht gehören nach § 46 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 bis Nr. 6 LWG NRW insbesondereAbs. 1 Satz 2 Nr. 1 bis Nr. 6 LWG NRW insbesondereAbs. 1 Satz 2 Nr. 1 bis Nr. 6 LWG NRW insbesondereAbs. 1 Satz 2 Nr. 1 bis Nr. 6 LWG NRW insbesondere
1.  die Planung der abwassertechnischen Erschließung von Grundstücken, 1.  die Planung der abwassertechnischen Erschließung von Grundstücken, 1.  die Planung der abwassertechnischen Erschließung von Grundstücken, 1.  die Planung der abwassertechnischen Erschließung von Grundstücken, 

deren Bebaubarkeit nach Maßgabe des Baugesetzbuches durch einen Be-deren Bebaubarkeit nach Maßgabe des Baugesetzbuches durch einen Be-deren Bebaubarkeit nach Maßgabe des Baugesetzbuches durch einen Be-deren Bebaubarkeit nach Maßgabe des Baugesetzbuches durch einen Be-
bauungsplan, einen Vorhaben- und Erschließungsplan oder eine Klarstel-bauungsplan, einen Vorhaben- und Erschließungsplan oder eine Klarstel-bauungsplan, einen Vorhaben- und Erschließungsplan oder eine Klarstel-bauungsplan, einen Vorhaben- und Erschließungsplan oder eine Klarstel-
lungs-, Entwicklungs-, und Ergänzungssatzung begründet worden ist, lungs-, Entwicklungs-, und Ergänzungssatzung begründet worden ist, lungs-, Entwicklungs-, und Ergänzungssatzung begründet worden ist, lungs-, Entwicklungs-, und Ergänzungssatzung begründet worden ist, 

2.  das Sammeln und das Fortleiten des auf den Grundstücken des Stadtge-2.  das Sammeln und das Fortleiten des auf den Grundstücken des Stadtge-2.  das Sammeln und das Fortleiten des auf den Grundstücken des Stadtge-2.  das Sammeln und das Fortleiten des auf den Grundstücken des Stadtge-
bietes anfallenden Abwassers sowie die Aufstellung und Fortschreibung bietes anfallenden Abwassers sowie die Aufstellung und Fortschreibung bietes anfallenden Abwassers sowie die Aufstellung und Fortschreibung bietes anfallenden Abwassers sowie die Aufstellung und Fortschreibung 
eines Bestands- und Betriebsplans nach § 57 Abs. 1 Satz 4 und 5 LWG eines Bestands- und Betriebsplans nach § 57 Abs. 1 Satz 4 und 5 LWG eines Bestands- und Betriebsplans nach § 57 Abs. 1 Satz 4 und 5 LWG eines Bestands- und Betriebsplans nach § 57 Abs. 1 Satz 4 und 5 LWG 
NRW,NRW,NRW,NRW,

3.  das Behandeln und die Einleitung des nach Nummer 2 übernommenen 3.  das Behandeln und die Einleitung des nach Nummer 2 übernommenen 3.  das Behandeln und die Einleitung des nach Nummer 2 übernommenen 3.  das Behandeln und die Einleitung des nach Nummer 2 übernommenen 
Abwassers sowie die Aufbereitung des durch die Abwasserbeseitigung Abwassers sowie die Aufbereitung des durch die Abwasserbeseitigung Abwassers sowie die Aufbereitung des durch die Abwasserbeseitigung Abwassers sowie die Aufbereitung des durch die Abwasserbeseitigung 
anfallenden Klärschlamms für seine ordnungsgemäße Verwertung oder anfallenden Klärschlamms für seine ordnungsgemäße Verwertung oder anfallenden Klärschlamms für seine ordnungsgemäße Verwertung oder anfallenden Klärschlamms für seine ordnungsgemäße Verwertung oder 
Beseitigung, Beseitigung, Beseitigung, Beseitigung, 

4.  die Errichtung und der Betrieb sowie die Erweiterung oder die Anpassung 4.  die Errichtung und der Betrieb sowie die Erweiterung oder die Anpassung 4.  die Errichtung und der Betrieb sowie die Erweiterung oder die Anpassung 4.  die Errichtung und der Betrieb sowie die Erweiterung oder die Anpassung 
der für die Abwasserbeseitigung nach den Nummern 2 und 3 notwendigen der für die Abwasserbeseitigung nach den Nummern 2 und 3 notwendigen der für die Abwasserbeseitigung nach den Nummern 2 und 3 notwendigen der für die Abwasserbeseitigung nach den Nummern 2 und 3 notwendigen 
Anlagen an die Anforderungen der §§ 54 bis 61 WHG und des § 56 LWG Anlagen an die Anforderungen der §§ 54 bis 61 WHG und des § 56 LWG Anlagen an die Anforderungen der §§ 54 bis 61 WHG und des § 56 LWG Anlagen an die Anforderungen der §§ 54 bis 61 WHG und des § 56 LWG 
NRW, NRW, NRW, NRW, 

5.  das Einsammeln und Abfahren des in Kleinkläranlagen anfallenden 5.  das Einsammeln und Abfahren des in Kleinkläranlagen anfallenden 5.  das Einsammeln und Abfahren des in Kleinkläranlagen anfallenden 5.  das Einsammeln und Abfahren des in Kleinkläranlagen anfallenden 
Schlamms und dessen Aufbereitung für eine ordnungsgemäße Verwertung Schlamms und dessen Aufbereitung für eine ordnungsgemäße Verwertung Schlamms und dessen Aufbereitung für eine ordnungsgemäße Verwertung Schlamms und dessen Aufbereitung für eine ordnungsgemäße Verwertung 
oder Beseitigung (§ 54 Abs. 2 Satz 2 WHG i. V. m. § 46 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 oder Beseitigung (§ 54 Abs. 2 Satz 2 WHG i. V. m. § 46 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 oder Beseitigung (§ 54 Abs. 2 Satz 2 WHG i. V. m. § 46 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 oder Beseitigung (§ 54 Abs. 2 Satz 2 WHG i. V. m. § 46 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 
LWG NRW). Hierfür gilt die gesonderte Satzung der Stadt Bergisch Glad-LWG NRW). Hierfür gilt die gesonderte Satzung der Stadt Bergisch Glad-LWG NRW). Hierfür gilt die gesonderte Satzung der Stadt Bergisch Glad-LWG NRW). Hierfür gilt die gesonderte Satzung der Stadt Bergisch Glad-
bach über die Entsorgung des Inhaltes von Grundstücksentwässerungsan-bach über die Entsorgung des Inhaltes von Grundstücksentwässerungsan-bach über die Entsorgung des Inhaltes von Grundstücksentwässerungsan-bach über die Entsorgung des Inhaltes von Grundstücksentwässerungsan-
lagen (Kleinkläranlagen, abfl usslose Gruben) in der derzeitig geltenden lagen (Kleinkläranlagen, abfl usslose Gruben) in der derzeitig geltenden lagen (Kleinkläranlagen, abfl usslose Gruben) in der derzeitig geltenden lagen (Kleinkläranlagen, abfl usslose Gruben) in der derzeitig geltenden 
Fassung, Fassung, Fassung, Fassung, 

6.  die Aufstellung und Vorlage des Abwasserbeseitigungskonzeptes nach 6.  die Aufstellung und Vorlage des Abwasserbeseitigungskonzeptes nach 6.  die Aufstellung und Vorlage des Abwasserbeseitigungskonzeptes nach 6.  die Aufstellung und Vorlage des Abwasserbeseitigungskonzeptes nach 
Maßgabe des § 47 LWG NRW. Maßgabe des § 47 LWG NRW. Maßgabe des § 47 LWG NRW. Maßgabe des § 47 LWG NRW. 

(2)  Die Stadt stellt zum Zweck der Abwasserbeseitigung in ihrem Gebiet und (2)  Die Stadt stellt zum Zweck der Abwasserbeseitigung in ihrem Gebiet und (2)  Die Stadt stellt zum Zweck der Abwasserbeseitigung in ihrem Gebiet und (2)  Die Stadt stellt zum Zweck der Abwasserbeseitigung in ihrem Gebiet und 
zum Zweck der Verwertung oder Beseitigung der bei der gemeindlichen Ab-zum Zweck der Verwertung oder Beseitigung der bei der gemeindlichen Ab-zum Zweck der Verwertung oder Beseitigung der bei der gemeindlichen Ab-zum Zweck der Verwertung oder Beseitigung der bei der gemeindlichen Ab-
wasserbeseitigung anfallenden Rückstände die erforderlichen dezentralen wasserbeseitigung anfallenden Rückstände die erforderlichen dezentralen wasserbeseitigung anfallenden Rückstände die erforderlichen dezentralen wasserbeseitigung anfallenden Rückstände die erforderlichen dezentralen 
und zentralen Anlagen als öffentliche Einrichtung zur Verfügung (öffentliche und zentralen Anlagen als öffentliche Einrichtung zur Verfügung (öffentliche und zentralen Anlagen als öffentliche Einrichtung zur Verfügung (öffentliche und zentralen Anlagen als öffentliche Einrichtung zur Verfügung (öffentliche 
Abwasseranlagen). Zur öffentlichen Abwasseranlage gehören auch dezentrale Abwasseranlagen). Zur öffentlichen Abwasseranlage gehören auch dezentrale Abwasseranlagen). Zur öffentlichen Abwasseranlage gehören auch dezentrale Abwasseranlagen). Zur öffentlichen Abwasseranlage gehören auch dezentrale 
öffentliche Versickerungsanlagen für Niederschlagswasser sowie Auf- bzw. öffentliche Versickerungsanlagen für Niederschlagswasser sowie Auf- bzw. öffentliche Versickerungsanlagen für Niederschlagswasser sowie Auf- bzw. öffentliche Versickerungsanlagen für Niederschlagswasser sowie Auf- bzw. 
Ableitungsgräben wie z. B. Straßen- bzw. Wegeseitengräben, die zum Bestand-Ableitungsgräben wie z. B. Straßen- bzw. Wegeseitengräben, die zum Bestand-Ableitungsgräben wie z. B. Straßen- bzw. Wegeseitengräben, die zum Bestand-Ableitungsgräben wie z. B. Straßen- bzw. Wegeseitengräben, die zum Bestand-
teil der öffentlichen Abwasseranlage gewidmet worden sind. Die öffentlichen, teil der öffentlichen Abwasseranlage gewidmet worden sind. Die öffentlichen, teil der öffentlichen Abwasseranlage gewidmet worden sind. Die öffentlichen, teil der öffentlichen Abwasseranlage gewidmet worden sind. Die öffentlichen, 
dezentralen und zentralen Abwasseranlagen bilden eine rechtliche und wirt-dezentralen und zentralen Abwasseranlagen bilden eine rechtliche und wirt-dezentralen und zentralen Abwasseranlagen bilden eine rechtliche und wirt-dezentralen und zentralen Abwasseranlagen bilden eine rechtliche und wirt-
schaftliche Einheit. schaftliche Einheit. schaftliche Einheit. schaftliche Einheit. 

(3)  Zur öffentlichen Abwasseranlage gehören alle von der Stadt selbst oder in (3)  Zur öffentlichen Abwasseranlage gehören alle von der Stadt selbst oder in (3)  Zur öffentlichen Abwasseranlage gehören alle von der Stadt selbst oder in (3)  Zur öffentlichen Abwasseranlage gehören alle von der Stadt selbst oder in 
ihrem Auftrag betriebenen Anlagen, die dem Sammeln, Fortleiten, Behandeln ihrem Auftrag betriebenen Anlagen, die dem Sammeln, Fortleiten, Behandeln ihrem Auftrag betriebenen Anlagen, die dem Sammeln, Fortleiten, Behandeln ihrem Auftrag betriebenen Anlagen, die dem Sammeln, Fortleiten, Behandeln 
oder Einleiten von Abwasser sowie der Verwertung oder Beseitigung der bei oder Einleiten von Abwasser sowie der Verwertung oder Beseitigung der bei oder Einleiten von Abwasser sowie der Verwertung oder Beseitigung der bei oder Einleiten von Abwasser sowie der Verwertung oder Beseitigung der bei 
der städtischen Abwasserbeseitigung anfallenden Rückstände dienen.  der städtischen Abwasserbeseitigung anfallenden Rückstände dienen.  der städtischen Abwasserbeseitigung anfallenden Rückstände dienen.  der städtischen Abwasserbeseitigung anfallenden Rückstände dienen.  
Zur öffentlichen Abwasseranlage gehören ferner die Anschlussstutzen, nicht Zur öffentlichen Abwasseranlage gehören ferner die Anschlussstutzen, nicht Zur öffentlichen Abwasseranlage gehören ferner die Anschlussstutzen, nicht Zur öffentlichen Abwasseranlage gehören ferner die Anschlussstutzen, nicht 
aber die Anschlussleitungen. Nicht hierzu zählt die Entsorgung von Klein-aber die Anschlussleitungen. Nicht hierzu zählt die Entsorgung von Klein-aber die Anschlussleitungen. Nicht hierzu zählt die Entsorgung von Klein-aber die Anschlussleitungen. Nicht hierzu zählt die Entsorgung von Klein-
kläranlagen und abfl usslosen Gruben, die in der Satzung über die Entsorgung kläranlagen und abfl usslosen Gruben, die in der Satzung über die Entsorgung kläranlagen und abfl usslosen Gruben, die in der Satzung über die Entsorgung kläranlagen und abfl usslosen Gruben, die in der Satzung über die Entsorgung 
von Grundstücksentwässerungsanlagen in der Stadt Bergisch Gladbach (Ent-von Grundstücksentwässerungsanlagen in der Stadt Bergisch Gladbach (Ent-von Grundstücksentwässerungsanlagen in der Stadt Bergisch Gladbach (Ent-von Grundstücksentwässerungsanlagen in der Stadt Bergisch Gladbach (Ent-
sorgungssatzung) in der jeweils gültigen Fassung geregelt ist. Als Teil der öf-sorgungssatzung) in der jeweils gültigen Fassung geregelt ist. Als Teil der öf-sorgungssatzung) in der jeweils gültigen Fassung geregelt ist. Als Teil der öf-sorgungssatzung) in der jeweils gültigen Fassung geregelt ist. Als Teil der öf-
fentlichen Abwasseranlage gelten auch die von der Stadt unterhaltenen, nicht fentlichen Abwasseranlage gelten auch die von der Stadt unterhaltenen, nicht fentlichen Abwasseranlage gelten auch die von der Stadt unterhaltenen, nicht fentlichen Abwasseranlage gelten auch die von der Stadt unterhaltenen, nicht 
als Gewässer anzusehenden Straßenseitengräben, Entwässerungsmulden und als Gewässer anzusehenden Straßenseitengräben, Entwässerungsmulden und als Gewässer anzusehenden Straßenseitengräben, Entwässerungsmulden und als Gewässer anzusehenden Straßenseitengräben, Entwässerungsmulden und 
Rigolen, die zur Ableitung der auf den angeschlossenen Grundstücken anfal-Rigolen, die zur Ableitung der auf den angeschlossenen Grundstücken anfal-Rigolen, die zur Ableitung der auf den angeschlossenen Grundstücken anfal-Rigolen, die zur Ableitung der auf den angeschlossenen Grundstücken anfal-
lenden Niederschlagswässer genutzt werden, sowie die im Einklang mit den lenden Niederschlagswässer genutzt werden, sowie die im Einklang mit den lenden Niederschlagswässer genutzt werden, sowie die im Einklang mit den lenden Niederschlagswässer genutzt werden, sowie die im Einklang mit den 
wasserrechtlichen Vorschriften zur Abwasserbeseitigung genutzten Wasser-wasserrechtlichen Vorschriften zur Abwasserbeseitigung genutzten Wasser-wasserrechtlichen Vorschriften zur Abwasserbeseitigung genutzten Wasser-wasserrechtlichen Vorschriften zur Abwasserbeseitigung genutzten Wasser-
läufe, soweit sie technisch in die öffentliche Abwasseranlage einbezogen sind,läufe, soweit sie technisch in die öffentliche Abwasseranlage einbezogen sind,läufe, soweit sie technisch in die öffentliche Abwasseranlage einbezogen sind,läufe, soweit sie technisch in die öffentliche Abwasseranlage einbezogen sind,

(4)  Art, Lage und Umfang der öffentlichen Abwasseranlage sowie den Zeitpunkt (4)  Art, Lage und Umfang der öffentlichen Abwasseranlage sowie den Zeitpunkt (4)  Art, Lage und Umfang der öffentlichen Abwasseranlage sowie den Zeitpunkt (4)  Art, Lage und Umfang der öffentlichen Abwasseranlage sowie den Zeitpunkt 
ihrer Herstellung, Erweiterung, Erneuerung, Änderung, Sanierung oder Besei-ihrer Herstellung, Erweiterung, Erneuerung, Änderung, Sanierung oder Besei-ihrer Herstellung, Erweiterung, Erneuerung, Änderung, Sanierung oder Besei-ihrer Herstellung, Erweiterung, Erneuerung, Änderung, Sanierung oder Besei-
tigung bestimmt die Stadt im Rahmen der ihr obliegenden Abwasserbeseiti-tigung bestimmt die Stadt im Rahmen der ihr obliegenden Abwasserbeseiti-tigung bestimmt die Stadt im Rahmen der ihr obliegenden Abwasserbeseiti-tigung bestimmt die Stadt im Rahmen der ihr obliegenden Abwasserbeseiti-
gungspfl icht. Hierzu gehört auch die Festlegung, aus technischen oder wirt-gungspfl icht. Hierzu gehört auch die Festlegung, aus technischen oder wirt-gungspfl icht. Hierzu gehört auch die Festlegung, aus technischen oder wirt-gungspfl icht. Hierzu gehört auch die Festlegung, aus technischen oder wirt-
schaftlichen Gründen ein Gebiet mittels Druckentwässerung oder Vakuum schaftlichen Gründen ein Gebiet mittels Druckentwässerung oder Vakuum schaftlichen Gründen ein Gebiet mittels Druckentwässerung oder Vakuum schaftlichen Gründen ein Gebiet mittels Druckentwässerung oder Vakuum 
entwässerung zu entsorgen.entwässerung zu entsorgen.entwässerung zu entsorgen.entwässerung zu entsorgen.

(5)  Nicht umfasst von der Pfl icht der Stadt Bergisch Gladbach zur Abwasserbe-(5)  Nicht umfasst von der Pfl icht der Stadt Bergisch Gladbach zur Abwasserbe-(5)  Nicht umfasst von der Pfl icht der Stadt Bergisch Gladbach zur Abwasserbe-(5)  Nicht umfasst von der Pfl icht der Stadt Bergisch Gladbach zur Abwasserbe-
seitigung und den Bestimmungen dieser Satzung ist die Beseitigung von Ab-seitigung und den Bestimmungen dieser Satzung ist die Beseitigung von Ab-seitigung und den Bestimmungen dieser Satzung ist die Beseitigung von Ab-seitigung und den Bestimmungen dieser Satzung ist die Beseitigung von Ab-
fällen, selbst wenn diese fl üssig und wasserhaltig sein sollten. Insbesondere fällen, selbst wenn diese fl üssig und wasserhaltig sein sollten. Insbesondere fällen, selbst wenn diese fl üssig und wasserhaltig sein sollten. Insbesondere fällen, selbst wenn diese fl üssig und wasserhaltig sein sollten. Insbesondere 
ist die Entsorgung der Inhalte von Leichtfl üssigkeits-, Fett- und Ölabscheidern ist die Entsorgung der Inhalte von Leichtfl üssigkeits-, Fett- und Ölabscheidern ist die Entsorgung der Inhalte von Leichtfl üssigkeits-, Fett- und Ölabscheidern ist die Entsorgung der Inhalte von Leichtfl üssigkeits-, Fett- und Ölabscheidern 
von den Grundstücksnutzungsberechtigten selbst durchzuführen. Nicht um-von den Grundstücksnutzungsberechtigten selbst durchzuführen. Nicht um-von den Grundstücksnutzungsberechtigten selbst durchzuführen. Nicht um-von den Grundstücksnutzungsberechtigten selbst durchzuführen. Nicht um-
fasst ist auch die Beseitigung von Quell-, Drainage- und Kühlwässern.fasst ist auch die Beseitigung von Quell-, Drainage- und Kühlwässern.fasst ist auch die Beseitigung von Quell-, Drainage- und Kühlwässern.fasst ist auch die Beseitigung von Quell-, Drainage- und Kühlwässern.

§ 2 Begriffsbestimmungen§ 2 Begriffsbestimmungen§ 2 Begriffsbestimmungen§ 2 Begriffsbestimmungen
Im Sinne dieser Satzung bedeuten: Im Sinne dieser Satzung bedeuten: Im Sinne dieser Satzung bedeuten: Im Sinne dieser Satzung bedeuten: 
1)  Abscheider: 1)  Abscheider: 1)  Abscheider: 1)  Abscheider: 

Abscheider sind Fettabscheider, Leicht- und Schwerfl üssigkeitsabscheider, Abscheider sind Fettabscheider, Leicht- und Schwerfl üssigkeitsabscheider, Abscheider sind Fettabscheider, Leicht- und Schwerfl üssigkeitsabscheider, Abscheider sind Fettabscheider, Leicht- und Schwerfl üssigkeitsabscheider, 
Stärkeabscheider und ähnliche Vorrichtungen, die das Eindringen schädlicher Stärkeabscheider und ähnliche Vorrichtungen, die das Eindringen schädlicher Stärkeabscheider und ähnliche Vorrichtungen, die das Eindringen schädlicher Stärkeabscheider und ähnliche Vorrichtungen, die das Eindringen schädlicher 
Stoffe in die öffentliche Abwasseranlage durch Abscheiden aus dem Abwasser Stoffe in die öffentliche Abwasseranlage durch Abscheiden aus dem Abwasser Stoffe in die öffentliche Abwasseranlage durch Abscheiden aus dem Abwasser Stoffe in die öffentliche Abwasseranlage durch Abscheiden aus dem Abwasser 
verhindern.verhindern.verhindern.verhindern.

2)  Abwasser: 2)  Abwasser: 2)  Abwasser: 2)  Abwasser: 
Abwasser ist Schmutzwasser und Niederschlagswasser im Sinne des § 54 Abs. Abwasser ist Schmutzwasser und Niederschlagswasser im Sinne des § 54 Abs. Abwasser ist Schmutzwasser und Niederschlagswasser im Sinne des § 54 Abs. Abwasser ist Schmutzwasser und Niederschlagswasser im Sinne des § 54 Abs. 
1 WHG.1 WHG.1 WHG.1 WHG.

3)  Anschlussleitungen: 3)  Anschlussleitungen: 3)  Anschlussleitungen: 3)  Anschlussleitungen: 
Unter Anschlussleitungen im Sinne dieser Satzung werden Grundstücksan-Unter Anschlussleitungen im Sinne dieser Satzung werden Grundstücksan-Unter Anschlussleitungen im Sinne dieser Satzung werden Grundstücksan-Unter Anschlussleitungen im Sinne dieser Satzung werden Grundstücksan-
schlussleitungen und Hausanschlussleitungen verstanden. schlussleitungen und Hausanschlussleitungen verstanden. schlussleitungen und Hausanschlussleitungen verstanden. schlussleitungen und Hausanschlussleitungen verstanden. 
a)  Grundstücksanschlussleitungen sind die Leitungen von der öffentlichen a)  Grundstücksanschlussleitungen sind die Leitungen von der öffentlichen a)  Grundstücksanschlussleitungen sind die Leitungen von der öffentlichen a)  Grundstücksanschlussleitungen sind die Leitungen von der öffentlichen 

Sammelleitung bis zur Grenze des jeweils anzuschließenden Grundstücks,Sammelleitung bis zur Grenze des jeweils anzuschließenden Grundstücks,Sammelleitung bis zur Grenze des jeweils anzuschließenden Grundstücks,Sammelleitung bis zur Grenze des jeweils anzuschließenden Grundstücks,
b)  Hausanschlussleitungen sind Leitungen von der privaten Grundstücks-b)  Hausanschlussleitungen sind Leitungen von der privaten Grundstücks-b)  Hausanschlussleitungen sind Leitungen von der privaten Grundstücks-b)  Hausanschlussleitungen sind Leitungen von der privaten Grundstücks-

grenze bis zu dem Gebäude auf dem Grundstück, in dem Abwasser anfällt. grenze bis zu dem Gebäude auf dem Grundstück, in dem Abwasser anfällt. grenze bis zu dem Gebäude auf dem Grundstück, in dem Abwasser anfällt. grenze bis zu dem Gebäude auf dem Grundstück, in dem Abwasser anfällt. 
Zu den Hausanschlussleitungen gehören auch Leitungen unter der Boden-Zu den Hausanschlussleitungen gehören auch Leitungen unter der Boden-Zu den Hausanschlussleitungen gehören auch Leitungen unter der Boden-Zu den Hausanschlussleitungen gehören auch Leitungen unter der Boden-
platte des Gebäudes auf dem Grundstück, in dem Abwasser anfällt sowie platte des Gebäudes auf dem Grundstück, in dem Abwasser anfällt sowie platte des Gebäudes auf dem Grundstück, in dem Abwasser anfällt sowie platte des Gebäudes auf dem Grundstück, in dem Abwasser anfällt sowie 
Einsteigeschächte mit Zugang für Personal und Inspektionsöffnungen. Bei Einsteigeschächte mit Zugang für Personal und Inspektionsöffnungen. Bei Einsteigeschächte mit Zugang für Personal und Inspektionsöffnungen. Bei Einsteigeschächte mit Zugang für Personal und Inspektionsöffnungen. Bei 
Druckentwässerungsnetzen ist die Druckstation (inklusive Druckpumpe) Druckentwässerungsnetzen ist die Druckstation (inklusive Druckpumpe) Druckentwässerungsnetzen ist die Druckstation (inklusive Druckpumpe) Druckentwässerungsnetzen ist die Druckstation (inklusive Druckpumpe) 
auf dem privaten Grundstück Bestandteil der Hausanschlussleitung.auf dem privaten Grundstück Bestandteil der Hausanschlussleitung.auf dem privaten Grundstück Bestandteil der Hausanschlussleitung.auf dem privaten Grundstück Bestandteil der Hausanschlussleitung.

4)  Anschlussnehmer: 4)  Anschlussnehmer: 4)  Anschlussnehmer: 4)  Anschlussnehmer: 
Anschlussnehmer ist der Eigentümer/die Eigentümerin eines Grundstücks, Anschlussnehmer ist der Eigentümer/die Eigentümerin eines Grundstücks, Anschlussnehmer ist der Eigentümer/die Eigentümerin eines Grundstücks, Anschlussnehmer ist der Eigentümer/die Eigentümerin eines Grundstücks, 
das an die öffentliche Abwasseranlage angeschlossen ist. § 19 Abs. 1 gilt ent-das an die öffentliche Abwasseranlage angeschlossen ist. § 19 Abs. 1 gilt ent-das an die öffentliche Abwasseranlage angeschlossen ist. § 19 Abs. 1 gilt ent-das an die öffentliche Abwasseranlage angeschlossen ist. § 19 Abs. 1 gilt ent-
sprechend.sprechend.sprechend.sprechend.

5)  Anschlussstutzen: 5)  Anschlussstutzen: 5)  Anschlussstutzen: 5)  Anschlussstutzen: 
Anschlussstutzen sind Anschlusselemente für den nachträglichen Anschluss Anschlussstutzen sind Anschlusselemente für den nachträglichen Anschluss Anschlussstutzen sind Anschlusselemente für den nachträglichen Anschluss Anschlussstutzen sind Anschlusselemente für den nachträglichen Anschluss 
von Grundstücksanschlussleitungen an die öffentliche Abwasseranlage.von Grundstücksanschlussleitungen an die öffentliche Abwasseranlage.von Grundstücksanschlussleitungen an die öffentliche Abwasseranlage.von Grundstücksanschlussleitungen an die öffentliche Abwasseranlage.

6)  Drainage: 6)  Drainage: 6)  Drainage: 6)  Drainage: 
Drainage im Sinne dieser Satzung sind erdverlegte, perforierte Rohrleitungen Drainage im Sinne dieser Satzung sind erdverlegte, perforierte Rohrleitungen Drainage im Sinne dieser Satzung sind erdverlegte, perforierte Rohrleitungen Drainage im Sinne dieser Satzung sind erdverlegte, perforierte Rohrleitungen 
etc. zur Ableitung überschüssigen Bodenwassers.etc. zur Ableitung überschüssigen Bodenwassers.etc. zur Ableitung überschüssigen Bodenwassers.etc. zur Ableitung überschüssigen Bodenwassers.

7)  Drosseleinrichtung: 7)  Drosseleinrichtung: 7)  Drosseleinrichtung: 7)  Drosseleinrichtung: 
Drosseleinrichtungen sind im Sinne dieser Satzung Einbauteile, welche die Drosseleinrichtungen sind im Sinne dieser Satzung Einbauteile, welche die Drosseleinrichtungen sind im Sinne dieser Satzung Einbauteile, welche die Drosseleinrichtungen sind im Sinne dieser Satzung Einbauteile, welche die 
Funktion besitzen, die Ableitung (Volumenstrom) in den weiterführenden Ka-Funktion besitzen, die Ableitung (Volumenstrom) in den weiterführenden Ka-Funktion besitzen, die Ableitung (Volumenstrom) in den weiterführenden Ka-Funktion besitzen, die Ableitung (Volumenstrom) in den weiterführenden Ka-
nal zu begrenzen.nal zu begrenzen.nal zu begrenzen.nal zu begrenzen.

8)  Druckentwässerung: 8)  Druckentwässerung: 8)  Druckentwässerung: 8)  Druckentwässerung: 
Die Druckentwässerung ist ein nicht schwerkraftgebundenes Entwässerungs-Die Druckentwässerung ist ein nicht schwerkraftgebundenes Entwässerungs-Die Druckentwässerung ist ein nicht schwerkraftgebundenes Entwässerungs-Die Druckentwässerung ist ein nicht schwerkraftgebundenes Entwässerungs-
verfahren für die Schmutzwasserableitung. Die Druckentwässerung setzt sich aus verfahren für die Schmutzwasserableitung. Die Druckentwässerung setzt sich aus verfahren für die Schmutzwasserableitung. Die Druckentwässerung setzt sich aus verfahren für die Schmutzwasserableitung. Die Druckentwässerung setzt sich aus 
folgenden Systemteilen zusammen:folgenden Systemteilen zusammen:folgenden Systemteilen zusammen:folgenden Systemteilen zusammen:
a) Öffentlicher Bereich (Bau und Betrieb durch die Stadt)a) Öffentlicher Bereich (Bau und Betrieb durch die Stadt)a) Öffentlicher Bereich (Bau und Betrieb durch die Stadt)a) Öffentlicher Bereich (Bau und Betrieb durch die Stadt)

– Sammeldruckrohrleitung– Sammeldruckrohrleitung– Sammeldruckrohrleitung– Sammeldruckrohrleitung
– ggf. Zwischenpumpwerk und/oder Spülstation– ggf. Zwischenpumpwerk und/oder Spülstation– ggf. Zwischenpumpwerk und/oder Spülstation– ggf. Zwischenpumpwerk und/oder Spülstation

b) Privater Bereich (Bau und Betrieb durch den Grundstückseigentümer)b) Privater Bereich (Bau und Betrieb durch den Grundstückseigentümer)b) Privater Bereich (Bau und Betrieb durch den Grundstückseigentümer)b) Privater Bereich (Bau und Betrieb durch den Grundstückseigentümer)
–  Sammelschacht und Förderanlage innerhalb der Grundstücksentwässe-–  Sammelschacht und Förderanlage innerhalb der Grundstücksentwässe-–  Sammelschacht und Förderanlage innerhalb der Grundstücksentwässe-–  Sammelschacht und Förderanlage innerhalb der Grundstücksentwässe-

rungrungrungrung
– Anschlussleitung (als Druckleitung)– Anschlussleitung (als Druckleitung)– Anschlussleitung (als Druckleitung)– Anschlussleitung (als Druckleitung)

Das Schmutzwasser gelangt innerhalb der Gebäude bzw. der Grundstücke Das Schmutzwasser gelangt innerhalb der Gebäude bzw. der Grundstücke Das Schmutzwasser gelangt innerhalb der Gebäude bzw. der Grundstücke Das Schmutzwasser gelangt innerhalb der Gebäude bzw. der Grundstücke 
über Gefällegrundleitungen in einen Sammelschacht mit Förderanlage. Die über Gefällegrundleitungen in einen Sammelschacht mit Förderanlage. Die über Gefällegrundleitungen in einen Sammelschacht mit Förderanlage. Die über Gefällegrundleitungen in einen Sammelschacht mit Förderanlage. Die 
Förderanlage pumpt das Schmutzwasser über Anschluss- und Sammelleitun-Förderanlage pumpt das Schmutzwasser über Anschluss- und Sammelleitun-Förderanlage pumpt das Schmutzwasser über Anschluss- und Sammelleitun-Förderanlage pumpt das Schmutzwasser über Anschluss- und Sammelleitun-
gen bis zu einem beliebigen drucklosen Ausmündungspunkt des Systems in gen bis zu einem beliebigen drucklosen Ausmündungspunkt des Systems in gen bis zu einem beliebigen drucklosen Ausmündungspunkt des Systems in gen bis zu einem beliebigen drucklosen Ausmündungspunkt des Systems in 

den Bereich der Kanalisation, der nach dem Prinzip der Freispiegelleitungen den Bereich der Kanalisation, der nach dem Prinzip der Freispiegelleitungen den Bereich der Kanalisation, der nach dem Prinzip der Freispiegelleitungen den Bereich der Kanalisation, der nach dem Prinzip der Freispiegelleitungen 
betrieben wird.betrieben wird.betrieben wird.betrieben wird.

9)  Fehlanschluss: 9)  Fehlanschluss: 9)  Fehlanschluss: 9)  Fehlanschluss: 
Fehlanschluss im Sinne dieser Satzung ist der satzungswidrige Anschluss Fehlanschluss im Sinne dieser Satzung ist der satzungswidrige Anschluss Fehlanschluss im Sinne dieser Satzung ist der satzungswidrige Anschluss Fehlanschluss im Sinne dieser Satzung ist der satzungswidrige Anschluss 
eines Schmutzwasseranschlusskanals an den öffentlichen Regenwasserka-eines Schmutzwasseranschlusskanals an den öffentlichen Regenwasserka-eines Schmutzwasseranschlusskanals an den öffentlichen Regenwasserka-eines Schmutzwasseranschlusskanals an den öffentlichen Regenwasserka-
nal, der Anschluss eines Regenwasseranschlusskanals an den öffentlichen nal, der Anschluss eines Regenwasseranschlusskanals an den öffentlichen nal, der Anschluss eines Regenwasseranschlusskanals an den öffentlichen nal, der Anschluss eines Regenwasseranschlusskanals an den öffentlichen 
Schmutzwasserkanal oder der Anschluss von Drainagewasser oder Fremdwas-Schmutzwasserkanal oder der Anschluss von Drainagewasser oder Fremdwas-Schmutzwasserkanal oder der Anschluss von Drainagewasser oder Fremdwas-Schmutzwasserkanal oder der Anschluss von Drainagewasser oder Fremdwas-
ser an die öffentliche Abwasseranlage.ser an die öffentliche Abwasseranlage.ser an die öffentliche Abwasseranlage.ser an die öffentliche Abwasseranlage.

10)  Fremdwasser: 10)  Fremdwasser: 10)  Fremdwasser: 10)  Fremdwasser: 
Fremdwasser ist kein Abwasser. Im Sinne dieser Satzung ist Fremdwasser Fremdwasser ist kein Abwasser. Im Sinne dieser Satzung ist Fremdwasser Fremdwasser ist kein Abwasser. Im Sinne dieser Satzung ist Fremdwasser Fremdwasser ist kein Abwasser. Im Sinne dieser Satzung ist Fremdwasser 
sämtliches bestimmungswidrig in die Entwässerungsanlage gelangendes Was-sämtliches bestimmungswidrig in die Entwässerungsanlage gelangendes Was-sämtliches bestimmungswidrig in die Entwässerungsanlage gelangendes Was-sämtliches bestimmungswidrig in die Entwässerungsanlage gelangendes Was-
ser, unabhängig davon, ob es sich dabei um über defekte Abwasseranlagen ser, unabhängig davon, ob es sich dabei um über defekte Abwasseranlagen ser, unabhängig davon, ob es sich dabei um über defekte Abwasseranlagen ser, unabhängig davon, ob es sich dabei um über defekte Abwasseranlagen 
in die öffentliche Abwasseranlage gelangendes Grund- oder Quellwasser, um in die öffentliche Abwasseranlage gelangendes Grund- oder Quellwasser, um in die öffentliche Abwasseranlage gelangendes Grund- oder Quellwasser, um in die öffentliche Abwasseranlage gelangendes Grund- oder Quellwasser, um 
Drainagewasser oder um Fehlanschlüsse im Trennsystem handelt.Drainagewasser oder um Fehlanschlüsse im Trennsystem handelt.Drainagewasser oder um Fehlanschlüsse im Trennsystem handelt.Drainagewasser oder um Fehlanschlüsse im Trennsystem handelt.

11)  Grundstück: 11)  Grundstück: 11)  Grundstück: 11)  Grundstück: 
Grundstück ist unabhängig von der Eintragung im Grundbuch jeder zusam-Grundstück ist unabhängig von der Eintragung im Grundbuch jeder zusam-Grundstück ist unabhängig von der Eintragung im Grundbuch jeder zusam-Grundstück ist unabhängig von der Eintragung im Grundbuch jeder zusam-
menhängende Grundbesitz, der eine selbständige wirtschaftliche Einheit bil-menhängende Grundbesitz, der eine selbständige wirtschaftliche Einheit bil-menhängende Grundbesitz, der eine selbständige wirtschaftliche Einheit bil-menhängende Grundbesitz, der eine selbständige wirtschaftliche Einheit bil-
det. Befi nden sich auf einem Grundstück mehrere bauliche Anlagen, so kann det. Befi nden sich auf einem Grundstück mehrere bauliche Anlagen, so kann det. Befi nden sich auf einem Grundstück mehrere bauliche Anlagen, so kann det. Befi nden sich auf einem Grundstück mehrere bauliche Anlagen, so kann 
die Stadt für jede dieser Anlagen die Anwendung der für Grundstücke maß-die Stadt für jede dieser Anlagen die Anwendung der für Grundstücke maß-die Stadt für jede dieser Anlagen die Anwendung der für Grundstücke maß-die Stadt für jede dieser Anlagen die Anwendung der für Grundstücke maß-
geblichen Vorschriften dieser Satzung verlangen.geblichen Vorschriften dieser Satzung verlangen.geblichen Vorschriften dieser Satzung verlangen.geblichen Vorschriften dieser Satzung verlangen.

12)  Haustechnische Abwasseranlagen: 12)  Haustechnische Abwasseranlagen: 12)  Haustechnische Abwasseranlagen: 12)  Haustechnische Abwasseranlagen: 
Haustechnische Abwasseranlagen sind die Einrichtungen, die der Sammlung, Haustechnische Abwasseranlagen sind die Einrichtungen, die der Sammlung, Haustechnische Abwasseranlagen sind die Einrichtungen, die der Sammlung, Haustechnische Abwasseranlagen sind die Einrichtungen, die der Sammlung, 
Vorbehandlung, Prüfung, Rückhaltung und Ableitung des Abwassers auf dem Vorbehandlung, Prüfung, Rückhaltung und Ableitung des Abwassers auf dem Vorbehandlung, Prüfung, Rückhaltung und Ableitung des Abwassers auf dem Vorbehandlung, Prüfung, Rückhaltung und Ableitung des Abwassers auf dem 
Grundstück dienen. Sie gehören nicht zur öffentlichen Abwasseranlage.Grundstück dienen. Sie gehören nicht zur öffentlichen Abwasseranlage.Grundstück dienen. Sie gehören nicht zur öffentlichen Abwasseranlage.Grundstück dienen. Sie gehören nicht zur öffentlichen Abwasseranlage.

13)  Indirekteinleiter: 13)  Indirekteinleiter: 13)  Indirekteinleiter: 13)  Indirekteinleiter: 
Indirekteinleiter ist derjenige Anschlussnehmer, der Abwasser in die öffentli-Indirekteinleiter ist derjenige Anschlussnehmer, der Abwasser in die öffentli-Indirekteinleiter ist derjenige Anschlussnehmer, der Abwasser in die öffentli-Indirekteinleiter ist derjenige Anschlussnehmer, der Abwasser in die öffentli-
che Abwasseranlage einleitet oder sonst hineingelangen lässt (vgl. § 58 WHG).che Abwasseranlage einleitet oder sonst hineingelangen lässt (vgl. § 58 WHG).che Abwasseranlage einleitet oder sonst hineingelangen lässt (vgl. § 58 WHG).che Abwasseranlage einleitet oder sonst hineingelangen lässt (vgl. § 58 WHG).

14)  Mischsystem: 14)  Mischsystem: 14)  Mischsystem: 14)  Mischsystem: 
Im Mischsystem werden Schmutz- und Niederschlagswasser gemeinsam ge-Im Mischsystem werden Schmutz- und Niederschlagswasser gemeinsam ge-Im Mischsystem werden Schmutz- und Niederschlagswasser gemeinsam ge-Im Mischsystem werden Schmutz- und Niederschlagswasser gemeinsam ge-
sammelt und fortgeleitet.sammelt und fortgeleitet.sammelt und fortgeleitet.sammelt und fortgeleitet.

15)  Niederschlagswasser: 15)  Niederschlagswasser: 15)  Niederschlagswasser: 15)  Niederschlagswasser: 
Niederschlagswasser ist nach § 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 WHG das von Nieder-Niederschlagswasser ist nach § 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 WHG das von Nieder-Niederschlagswasser ist nach § 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 WHG das von Nieder-Niederschlagswasser ist nach § 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 WHG das von Nieder-
schlägen aus dem Bereich von bebauten oder befestigten Flächen gesammelt schlägen aus dem Bereich von bebauten oder befestigten Flächen gesammelt schlägen aus dem Bereich von bebauten oder befestigten Flächen gesammelt schlägen aus dem Bereich von bebauten oder befestigten Flächen gesammelt 
abfl ießende Wasser.abfl ießende Wasser.abfl ießende Wasser.abfl ießende Wasser.

16)  Schmutzwasser: 16)  Schmutzwasser: 16)  Schmutzwasser: 16)  Schmutzwasser: 
Schmutzwasser ist nach § 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WHG das durch häuslichen, Schmutzwasser ist nach § 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WHG das durch häuslichen, Schmutzwasser ist nach § 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WHG das durch häuslichen, Schmutzwasser ist nach § 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WHG das durch häuslichen, 
gewerblichen, landwirtschaftlichen oder sonstigen Gebrauch in seinen Eigen-gewerblichen, landwirtschaftlichen oder sonstigen Gebrauch in seinen Eigen-gewerblichen, landwirtschaftlichen oder sonstigen Gebrauch in seinen Eigen-gewerblichen, landwirtschaftlichen oder sonstigen Gebrauch in seinen Eigen-
schaften veränderte und das bei Trockenwetter damit zusammen abfl ießende schaften veränderte und das bei Trockenwetter damit zusammen abfl ießende schaften veränderte und das bei Trockenwetter damit zusammen abfl ießende schaften veränderte und das bei Trockenwetter damit zusammen abfl ießende 
Wasser. Als Schmutzwasser gelten nach § 54 Abs. 1 Satz 2 WHG auch die aus Wasser. Als Schmutzwasser gelten nach § 54 Abs. 1 Satz 2 WHG auch die aus Wasser. Als Schmutzwasser gelten nach § 54 Abs. 1 Satz 2 WHG auch die aus Wasser. Als Schmutzwasser gelten nach § 54 Abs. 1 Satz 2 WHG auch die aus 
Anlagen zum Behandeln, Lagern und Ablagern von Abfällen austretenden und Anlagen zum Behandeln, Lagern und Ablagern von Abfällen austretenden und Anlagen zum Behandeln, Lagern und Ablagern von Abfällen austretenden und Anlagen zum Behandeln, Lagern und Ablagern von Abfällen austretenden und 
gesammelten Flüssigkeiten.gesammelten Flüssigkeiten.gesammelten Flüssigkeiten.gesammelten Flüssigkeiten.

17)  Öffentliche Abwasseranlage:  17)  Öffentliche Abwasseranlage:  17)  Öffentliche Abwasseranlage:  17)  Öffentliche Abwasseranlage:  
Zur öffentlichen Abwasseranlage gehören alle von der Gemeinde selbst oder in Zur öffentlichen Abwasseranlage gehören alle von der Gemeinde selbst oder in Zur öffentlichen Abwasseranlage gehören alle von der Gemeinde selbst oder in Zur öffentlichen Abwasseranlage gehören alle von der Gemeinde selbst oder in 
ihrem Auftrag betriebenen Anlagen, die dem Sammeln, Fortleiten, Behandeln ihrem Auftrag betriebenen Anlagen, die dem Sammeln, Fortleiten, Behandeln ihrem Auftrag betriebenen Anlagen, die dem Sammeln, Fortleiten, Behandeln ihrem Auftrag betriebenen Anlagen, die dem Sammeln, Fortleiten, Behandeln 
und Einleiten von Abwasser sowie der Verwertung oder Beseitigung der bei und Einleiten von Abwasser sowie der Verwertung oder Beseitigung der bei und Einleiten von Abwasser sowie der Verwertung oder Beseitigung der bei und Einleiten von Abwasser sowie der Verwertung oder Beseitigung der bei 
der Städtischen Abwasserbeseitigung anfallenden Rückstände dienen. In den der Städtischen Abwasserbeseitigung anfallenden Rückstände dienen. In den der Städtischen Abwasserbeseitigung anfallenden Rückstände dienen. In den der Städtischen Abwasserbeseitigung anfallenden Rückstände dienen. In den 
Gebieten, in denen die Abwasserbeseitigung durch ein Druckentwässerungs-Gebieten, in denen die Abwasserbeseitigung durch ein Druckentwässerungs-Gebieten, in denen die Abwasserbeseitigung durch ein Druckentwässerungs-Gebieten, in denen die Abwasserbeseitigung durch ein Druckentwässerungs-
netz erfolgt und sich Teile eines solchen Netzes auf den Privatgrundstücken netz erfolgt und sich Teile eines solchen Netzes auf den Privatgrundstücken netz erfolgt und sich Teile eines solchen Netzes auf den Privatgrundstücken netz erfolgt und sich Teile eines solchen Netzes auf den Privatgrundstücken 
befi nden, gehören die Hausanschlussleitungen einschließlich der Druckstati-befi nden, gehören die Hausanschlussleitungen einschließlich der Druckstati-befi nden, gehören die Hausanschlussleitungen einschließlich der Druckstati-befi nden, gehören die Hausanschlussleitungen einschließlich der Druckstati-
onen nicht zur öffentlichen Abwasseranlage. Nicht zur öffentlichen Abwas-onen nicht zur öffentlichen Abwasseranlage. Nicht zur öffentlichen Abwas-onen nicht zur öffentlichen Abwasseranlage. Nicht zur öffentlichen Abwas-onen nicht zur öffentlichen Abwasseranlage. Nicht zur öffentlichen Abwas-
seranlage im Sinne dieser Satzung gehören Kleinkläranlagen und abfl usslose seranlage im Sinne dieser Satzung gehören Kleinkläranlagen und abfl usslose seranlage im Sinne dieser Satzung gehören Kleinkläranlagen und abfl usslose seranlage im Sinne dieser Satzung gehören Kleinkläranlagen und abfl usslose 
Gruben, private Grundstücksentwässerungen.Gruben, private Grundstücksentwässerungen.Gruben, private Grundstücksentwässerungen.Gruben, private Grundstücksentwässerungen.

(18)  Trennsystem: (18)  Trennsystem: (18)  Trennsystem: (18)  Trennsystem: 
Im Trennsystem werden Schmutz- und Niederschlagswasser getrennt gesam-Im Trennsystem werden Schmutz- und Niederschlagswasser getrennt gesam-Im Trennsystem werden Schmutz- und Niederschlagswasser getrennt gesam-Im Trennsystem werden Schmutz- und Niederschlagswasser getrennt gesam-
melt und fortgeleitet.melt und fortgeleitet.melt und fortgeleitet.melt und fortgeleitet.

§ 3 Anschlussrecht§ 3 Anschlussrecht§ 3 Anschlussrecht§ 3 Anschlussrecht
Jeder Eigentümer/jede Eigentümerin eines im Stadtgebiet liegenden Grundstücks Jeder Eigentümer/jede Eigentümerin eines im Stadtgebiet liegenden Grundstücks Jeder Eigentümer/jede Eigentümerin eines im Stadtgebiet liegenden Grundstücks Jeder Eigentümer/jede Eigentümerin eines im Stadtgebiet liegenden Grundstücks 
ist vorbehaltlich der Einschränkungen in dieser Satzung berechtigt, von der Stadt ist vorbehaltlich der Einschränkungen in dieser Satzung berechtigt, von der Stadt ist vorbehaltlich der Einschränkungen in dieser Satzung berechtigt, von der Stadt ist vorbehaltlich der Einschränkungen in dieser Satzung berechtigt, von der Stadt 
den Anschluss seines Grundstücks an die bestehende öffentliche Abwasseranlage den Anschluss seines Grundstücks an die bestehende öffentliche Abwasseranlage den Anschluss seines Grundstücks an die bestehende öffentliche Abwasseranlage den Anschluss seines Grundstücks an die bestehende öffentliche Abwasseranlage 
zu verlangen (Anschlussrecht).zu verlangen (Anschlussrecht).zu verlangen (Anschlussrecht).zu verlangen (Anschlussrecht).

§ 4 Begrenzung des Anschlussrechts§ 4 Begrenzung des Anschlussrechts§ 4 Begrenzung des Anschlussrechts§ 4 Begrenzung des Anschlussrechts
(1)  Das Anschlussrecht erstreckt sich nur auf solche Grundstücke, die an eine be-(1)  Das Anschlussrecht erstreckt sich nur auf solche Grundstücke, die an eine be-(1)  Das Anschlussrecht erstreckt sich nur auf solche Grundstücke, die an eine be-(1)  Das Anschlussrecht erstreckt sich nur auf solche Grundstücke, die an eine be-

triebsfertige und aufnahmefähige öffentliche Abwasseranlage angeschlossen triebsfertige und aufnahmefähige öffentliche Abwasseranlage angeschlossen triebsfertige und aufnahmefähige öffentliche Abwasseranlage angeschlossen triebsfertige und aufnahmefähige öffentliche Abwasseranlage angeschlossen 
werden können. Dazu muss die öffentliche Abwasserleitung in unmittelbarer werden können. Dazu muss die öffentliche Abwasserleitung in unmittelbarer werden können. Dazu muss die öffentliche Abwasserleitung in unmittelbarer werden können. Dazu muss die öffentliche Abwasserleitung in unmittelbarer 
Nähe des Grundstücks oder auf dem Grundstück verlaufen. Eine öffentliche Nähe des Grundstücks oder auf dem Grundstück verlaufen. Eine öffentliche Nähe des Grundstücks oder auf dem Grundstück verlaufen. Eine öffentliche Nähe des Grundstücks oder auf dem Grundstück verlaufen. Eine öffentliche 
Abwasserleitung verläuft auch dann in unmittelbarer Nähe des Grundstücks, Abwasserleitung verläuft auch dann in unmittelbarer Nähe des Grundstücks, Abwasserleitung verläuft auch dann in unmittelbarer Nähe des Grundstücks, Abwasserleitung verläuft auch dann in unmittelbarer Nähe des Grundstücks, 
wenn über einen öffentlichen oder privaten Weg ein unmittelbarer Zugang zu wenn über einen öffentlichen oder privaten Weg ein unmittelbarer Zugang zu wenn über einen öffentlichen oder privaten Weg ein unmittelbarer Zugang zu wenn über einen öffentlichen oder privaten Weg ein unmittelbarer Zugang zu 
einer Straße besteht, in welcher ein öffentlicher Kanal verlegt ist. Die Stadt einer Straße besteht, in welcher ein öffentlicher Kanal verlegt ist. Die Stadt einer Straße besteht, in welcher ein öffentlicher Kanal verlegt ist. Die Stadt einer Straße besteht, in welcher ein öffentlicher Kanal verlegt ist. Die Stadt 
kann den Anschluss auch in anderen Fällen zulassen, wenn hierdurch das kann den Anschluss auch in anderen Fällen zulassen, wenn hierdurch das kann den Anschluss auch in anderen Fällen zulassen, wenn hierdurch das kann den Anschluss auch in anderen Fällen zulassen, wenn hierdurch das 
öffentliche Wohl nicht beeinträchtigt wird. öffentliche Wohl nicht beeinträchtigt wird. öffentliche Wohl nicht beeinträchtigt wird. öffentliche Wohl nicht beeinträchtigt wird. 

(2)  Die Stadt kann den Anschluss versagen, wenn die zuständige Behörde unter (2)  Die Stadt kann den Anschluss versagen, wenn die zuständige Behörde unter (2)  Die Stadt kann den Anschluss versagen, wenn die zuständige Behörde unter (2)  Die Stadt kann den Anschluss versagen, wenn die zuständige Behörde unter 
den Voraussetzungen des § 49 Abs. 5 Satz 1 LWG NRW die Abwasserbesei-den Voraussetzungen des § 49 Abs. 5 Satz 1 LWG NRW die Abwasserbesei-den Voraussetzungen des § 49 Abs. 5 Satz 1 LWG NRW die Abwasserbesei-den Voraussetzungen des § 49 Abs. 5 Satz 1 LWG NRW die Abwasserbesei-
tigungspfl icht auf Antrag der Stadt auf den privaten Grundstückseigentümer tigungspfl icht auf Antrag der Stadt auf den privaten Grundstückseigentümer tigungspfl icht auf Antrag der Stadt auf den privaten Grundstückseigentümer tigungspfl icht auf Antrag der Stadt auf den privaten Grundstückseigentümer 
übertragen hat. Dieses gilt nicht, wenn sich der Grundstückseigentümer bereit übertragen hat. Dieses gilt nicht, wenn sich der Grundstückseigentümer bereit übertragen hat. Dieses gilt nicht, wenn sich der Grundstückseigentümer bereit übertragen hat. Dieses gilt nicht, wenn sich der Grundstückseigentümer bereit 
erklärt, die mit dem Anschluss verbundenen Mehraufwendungen zu tragen.erklärt, die mit dem Anschluss verbundenen Mehraufwendungen zu tragen.erklärt, die mit dem Anschluss verbundenen Mehraufwendungen zu tragen.erklärt, die mit dem Anschluss verbundenen Mehraufwendungen zu tragen.

(3)  Der Anschluss ist auch ausgeschlossen, soweit die Stadt von der Abwasserbe-(3)  Der Anschluss ist auch ausgeschlossen, soweit die Stadt von der Abwasserbe-(3)  Der Anschluss ist auch ausgeschlossen, soweit die Stadt von der Abwasserbe-(3)  Der Anschluss ist auch ausgeschlossen, soweit die Stadt von der Abwasserbe-
seitigungspfl icht befreit ist und die Abwasserbeseitigungspfl icht gemäß § 49 seitigungspfl icht befreit ist und die Abwasserbeseitigungspfl icht gemäß § 49 seitigungspfl icht befreit ist und die Abwasserbeseitigungspfl icht gemäß § 49 seitigungspfl icht befreit ist und die Abwasserbeseitigungspfl icht gemäß § 49 
Abs. 6 LWG NRW auf einen Dritten übertragen worden ist. Abs. 6 LWG NRW auf einen Dritten übertragen worden ist. Abs. 6 LWG NRW auf einen Dritten übertragen worden ist. Abs. 6 LWG NRW auf einen Dritten übertragen worden ist. 

(4)  In Gebieten mit Trennkanalisation darf der Anschluss für das Schmutzwasser (4)  In Gebieten mit Trennkanalisation darf der Anschluss für das Schmutzwasser (4)  In Gebieten mit Trennkanalisation darf der Anschluss für das Schmutzwasser (4)  In Gebieten mit Trennkanalisation darf der Anschluss für das Schmutzwasser 
nur an den Schmutzwasserkanal und der Anschluss für das Niederschlags-nur an den Schmutzwasserkanal und der Anschluss für das Niederschlags-nur an den Schmutzwasserkanal und der Anschluss für das Niederschlags-nur an den Schmutzwasserkanal und der Anschluss für das Niederschlags-
wasser nur an den Regenwasserkanal hergestellt werden. wasser nur an den Regenwasserkanal hergestellt werden. wasser nur an den Regenwasserkanal hergestellt werden. wasser nur an den Regenwasserkanal hergestellt werden. 

(5)  In Gebieten mit Mischkanalisation ist der Anschluss, unter Berücksichtigung (5)  In Gebieten mit Mischkanalisation ist der Anschluss, unter Berücksichtigung (5)  In Gebieten mit Mischkanalisation ist der Anschluss, unter Berücksichtigung (5)  In Gebieten mit Mischkanalisation ist der Anschluss, unter Berücksichtigung 
des § 5 Abs. 2 und 3, an den für Schmutz- und Niederschlagswasser gemein-des § 5 Abs. 2 und 3, an den für Schmutz- und Niederschlagswasser gemein-des § 5 Abs. 2 und 3, an den für Schmutz- und Niederschlagswasser gemein-des § 5 Abs. 2 und 3, an den für Schmutz- und Niederschlagswasser gemein-
samen Kanal herzustellen. samen Kanal herzustellen. samen Kanal herzustellen. samen Kanal herzustellen. 

(6)  Jedes Grundstück soll in der Regel nur einen Anschluss an den nach der Art (6)  Jedes Grundstück soll in der Regel nur einen Anschluss an den nach der Art (6)  Jedes Grundstück soll in der Regel nur einen Anschluss an den nach der Art (6)  Jedes Grundstück soll in der Regel nur einen Anschluss an den nach der Art 
der Abwässer bestimmten Kanal erhalten; die Stadt kann verlangen, dass das der Abwässer bestimmten Kanal erhalten; die Stadt kann verlangen, dass das der Abwässer bestimmten Kanal erhalten; die Stadt kann verlangen, dass das der Abwässer bestimmten Kanal erhalten; die Stadt kann verlangen, dass das 
Abwasser zentralen Sammelschächten zugeführt wird. Weitere Anschlüsse Abwasser zentralen Sammelschächten zugeführt wird. Weitere Anschlüsse Abwasser zentralen Sammelschächten zugeführt wird. Weitere Anschlüsse Abwasser zentralen Sammelschächten zugeführt wird. Weitere Anschlüsse 
bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Stadt. Der Anschluss darf bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Stadt. Der Anschluss darf bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Stadt. Der Anschluss darf bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Stadt. Der Anschluss darf 
nur von einem von der Stadt zugelassenen Dritten durchgeführt werden. Die nur von einem von der Stadt zugelassenen Dritten durchgeführt werden. Die nur von einem von der Stadt zugelassenen Dritten durchgeführt werden. Die nur von einem von der Stadt zugelassenen Dritten durchgeführt werden. Die 
Stadt kann den Anschluss auch in anderen Fällen zulassen, wenn hierdurch Stadt kann den Anschluss auch in anderen Fällen zulassen, wenn hierdurch Stadt kann den Anschluss auch in anderen Fällen zulassen, wenn hierdurch Stadt kann den Anschluss auch in anderen Fällen zulassen, wenn hierdurch 
das öffentliche Wohl nicht beeinträchtigt wird; hierfür kann sie Bedingungen, das öffentliche Wohl nicht beeinträchtigt wird; hierfür kann sie Bedingungen, das öffentliche Wohl nicht beeinträchtigt wird; hierfür kann sie Bedingungen, das öffentliche Wohl nicht beeinträchtigt wird; hierfür kann sie Bedingungen, 
Aufl agen und Befristungen sowie besondere Kostenregelungen vorsehen. Aufl agen und Befristungen sowie besondere Kostenregelungen vorsehen. Aufl agen und Befristungen sowie besondere Kostenregelungen vorsehen. Aufl agen und Befristungen sowie besondere Kostenregelungen vorsehen. 

(7)  Drainagen dürfen nicht angeschlossen werden; Ausnahmeregelungen hiervon (7)  Drainagen dürfen nicht angeschlossen werden; Ausnahmeregelungen hiervon (7)  Drainagen dürfen nicht angeschlossen werden; Ausnahmeregelungen hiervon (7)  Drainagen dürfen nicht angeschlossen werden; Ausnahmeregelungen hiervon 
bedürfen der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung der Stadt und lassen bedürfen der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung der Stadt und lassen bedürfen der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung der Stadt und lassen bedürfen der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung der Stadt und lassen 
im Übrigen gebührenrechtliche Folgerungen unberührt. im Übrigen gebührenrechtliche Folgerungen unberührt. im Übrigen gebührenrechtliche Folgerungen unberührt. im Übrigen gebührenrechtliche Folgerungen unberührt. 

(8)  Der Anschluss ist ausgeschlossen, sofern die Stadt nach den Bestimmungen (8)  Der Anschluss ist ausgeschlossen, sofern die Stadt nach den Bestimmungen (8)  Der Anschluss ist ausgeschlossen, sofern die Stadt nach den Bestimmungen (8)  Der Anschluss ist ausgeschlossen, sofern die Stadt nach den Bestimmungen 
des LWG  NRW von der Abwasserbeseitigungspfl icht befreit ist.des LWG  NRW von der Abwasserbeseitigungspfl icht befreit ist.des LWG  NRW von der Abwasserbeseitigungspfl icht befreit ist.des LWG  NRW von der Abwasserbeseitigungspfl icht befreit ist.

(9)  Dampfl eitungen sowie Abfallzerkleinerungsanlagen für Haushalte und Ge-(9)  Dampfl eitungen sowie Abfallzerkleinerungsanlagen für Haushalte und Ge-(9)  Dampfl eitungen sowie Abfallzerkleinerungsanlagen für Haushalte und Ge-(9)  Dampfl eitungen sowie Abfallzerkleinerungsanlagen für Haushalte und Ge-
werbebetriebe dürfen nicht an die öffentliche Abwasseranlage angeschlossen werbebetriebe dürfen nicht an die öffentliche Abwasseranlage angeschlossen werbebetriebe dürfen nicht an die öffentliche Abwasseranlage angeschlossen werbebetriebe dürfen nicht an die öffentliche Abwasseranlage angeschlossen 
werden.werden.werden.werden.

§ 5 Anschlussrecht für Niederschlagswasser§ 5 Anschlussrecht für Niederschlagswasser§ 5 Anschlussrecht für Niederschlagswasser§ 5 Anschlussrecht für Niederschlagswasser
(1)  Das Anschlussrecht erstreckt sich grundsätzlich auch auf das Niederschlags-(1)  Das Anschlussrecht erstreckt sich grundsätzlich auch auf das Niederschlags-(1)  Das Anschlussrecht erstreckt sich grundsätzlich auch auf das Niederschlags-(1)  Das Anschlussrecht erstreckt sich grundsätzlich auch auf das Niederschlags-

wasser. wasser. wasser. wasser. 
(2)  Dieses gilt nicht für Niederschlagswasser von Grundstücken, soweit die (2)  Dieses gilt nicht für Niederschlagswasser von Grundstücken, soweit die (2)  Dieses gilt nicht für Niederschlagswasser von Grundstücken, soweit die (2)  Dieses gilt nicht für Niederschlagswasser von Grundstücken, soweit die 

Pfl icht zur Beseitigung des Niederschlagswassers gemäß § 49 Abs. 4 LWG Pfl icht zur Beseitigung des Niederschlagswassers gemäß § 49 Abs. 4 LWG Pfl icht zur Beseitigung des Niederschlagswassers gemäß § 49 Abs. 4 LWG Pfl icht zur Beseitigung des Niederschlagswassers gemäß § 49 Abs. 4 LWG 
NRW dem Eigentümer des Grundstücks obliegt oder anderweitig (z.B. § 49 NRW dem Eigentümer des Grundstücks obliegt oder anderweitig (z.B. § 49 NRW dem Eigentümer des Grundstücks obliegt oder anderweitig (z.B. § 49 NRW dem Eigentümer des Grundstücks obliegt oder anderweitig (z.B. § 49 
Abs. 3 LWG NRW) einem Dritten zugewiesen ist. Abs. 3 LWG NRW) einem Dritten zugewiesen ist. Abs. 3 LWG NRW) einem Dritten zugewiesen ist. Abs. 3 LWG NRW) einem Dritten zugewiesen ist. 

(3)  Darüber hinaus ist der Anschluss des Niederschlagswassers nicht ausge-(3)  Darüber hinaus ist der Anschluss des Niederschlagswassers nicht ausge-(3)  Darüber hinaus ist der Anschluss des Niederschlagswassers nicht ausge-(3)  Darüber hinaus ist der Anschluss des Niederschlagswassers nicht ausge-
schlossen, wenn die Stadt von der Möglichkeit des § 49 Abs. 4 Satz 3 LWG schlossen, wenn die Stadt von der Möglichkeit des § 49 Abs. 4 Satz 3 LWG schlossen, wenn die Stadt von der Möglichkeit des § 49 Abs. 4 Satz 3 LWG schlossen, wenn die Stadt von der Möglichkeit des § 49 Abs. 4 Satz 3 LWG 
NRW Gebrauch macht.NRW Gebrauch macht.NRW Gebrauch macht.NRW Gebrauch macht.

(4)  Die zur örtlichen Beseitigung des Niederschlagswassers erforderliche wasser-(4)  Die zur örtlichen Beseitigung des Niederschlagswassers erforderliche wasser-(4)  Die zur örtlichen Beseitigung des Niederschlagswassers erforderliche wasser-(4)  Die zur örtlichen Beseitigung des Niederschlagswassers erforderliche wasser-
rechtliche Erlaubnis bei Versickerung bzw. Einleitung in ein Gewässer ist bei rechtliche Erlaubnis bei Versickerung bzw. Einleitung in ein Gewässer ist bei rechtliche Erlaubnis bei Versickerung bzw. Einleitung in ein Gewässer ist bei rechtliche Erlaubnis bei Versickerung bzw. Einleitung in ein Gewässer ist bei 
der zuständigen Wasserbehörde einzuholen.der zuständigen Wasserbehörde einzuholen.der zuständigen Wasserbehörde einzuholen.der zuständigen Wasserbehörde einzuholen.

§ 6 Benutzungsrecht§ 6 Benutzungsrecht§ 6 Benutzungsrecht§ 6 Benutzungsrecht
(1)  Nach der betriebsfertigen Herstellung der Anschlussleitung hat der An-(1)  Nach der betriebsfertigen Herstellung der Anschlussleitung hat der An-(1)  Nach der betriebsfertigen Herstellung der Anschlussleitung hat der An-(1)  Nach der betriebsfertigen Herstellung der Anschlussleitung hat der An-

schlussnehmer/Anschlussnehmerin vorbehaltlich der Einschränkungen in schlussnehmer/Anschlussnehmerin vorbehaltlich der Einschränkungen in schlussnehmer/Anschlussnehmerin vorbehaltlich der Einschränkungen in schlussnehmer/Anschlussnehmerin vorbehaltlich der Einschränkungen in 
dieser Satzung und unter Beachtung der technischen Bestimmungen für den dieser Satzung und unter Beachtung der technischen Bestimmungen für den dieser Satzung und unter Beachtung der technischen Bestimmungen für den dieser Satzung und unter Beachtung der technischen Bestimmungen für den 
Bau und den Betrieb der haustechnischen Abwasseranlagen das Recht, das Bau und den Betrieb der haustechnischen Abwasseranlagen das Recht, das Bau und den Betrieb der haustechnischen Abwasseranlagen das Recht, das Bau und den Betrieb der haustechnischen Abwasseranlagen das Recht, das 
auf seinem Grundstück anfallende Abwasser in die öffentliche Abwasseranla-auf seinem Grundstück anfallende Abwasser in die öffentliche Abwasseranla-auf seinem Grundstück anfallende Abwasser in die öffentliche Abwasseranla-auf seinem Grundstück anfallende Abwasser in die öffentliche Abwasseranla-
ge einzuleiten (Benutzungsrecht). ge einzuleiten (Benutzungsrecht). ge einzuleiten (Benutzungsrecht). ge einzuleiten (Benutzungsrecht). 

(2)  Die Stadt gibt durch ortsübliche Bekanntmachung vor, welche Abwasseran-(2)  Die Stadt gibt durch ortsübliche Bekanntmachung vor, welche Abwasseran-(2)  Die Stadt gibt durch ortsübliche Bekanntmachung vor, welche Abwasseran-(2)  Die Stadt gibt durch ortsübliche Bekanntmachung vor, welche Abwasseran-
lagen betriebsfertig hergestellt sind. lagen betriebsfertig hergestellt sind. lagen betriebsfertig hergestellt sind. lagen betriebsfertig hergestellt sind. 

(3)  Die gesicherte entwässerungstechnische Erschließung eines Grundstückes im (3)  Die gesicherte entwässerungstechnische Erschließung eines Grundstückes im (3)  Die gesicherte entwässerungstechnische Erschließung eines Grundstückes im (3)  Die gesicherte entwässerungstechnische Erschließung eines Grundstückes im 
Sinne des Baugesetzbuches sowie die Gewährleistung der Abwasserbeseiti-Sinne des Baugesetzbuches sowie die Gewährleistung der Abwasserbeseiti-Sinne des Baugesetzbuches sowie die Gewährleistung der Abwasserbeseiti-Sinne des Baugesetzbuches sowie die Gewährleistung der Abwasserbeseiti-
gung im Sinne der Bauordnung wird durch die Stadt auf Anfrage oder durch gung im Sinne der Bauordnung wird durch die Stadt auf Anfrage oder durch gung im Sinne der Bauordnung wird durch die Stadt auf Anfrage oder durch gung im Sinne der Bauordnung wird durch die Stadt auf Anfrage oder durch 
Beteiligung im Baugenehmigungsverfahren festgestellt. Beim Abwasserwerk Beteiligung im Baugenehmigungsverfahren festgestellt. Beim Abwasserwerk Beteiligung im Baugenehmigungsverfahren festgestellt. Beim Abwasserwerk Beteiligung im Baugenehmigungsverfahren festgestellt. Beim Abwasserwerk 
ist ein gesonderter Antrag auf Kanalanschlussschein zu stellen.ist ein gesonderter Antrag auf Kanalanschlussschein zu stellen.ist ein gesonderter Antrag auf Kanalanschlussschein zu stellen.ist ein gesonderter Antrag auf Kanalanschlussschein zu stellen.

(4)  Die von Dritten hergestellten und betriebenen Abwasseranlagen, welche der (4)  Die von Dritten hergestellten und betriebenen Abwasseranlagen, welche der (4)  Die von Dritten hergestellten und betriebenen Abwasseranlagen, welche der (4)  Die von Dritten hergestellten und betriebenen Abwasseranlagen, welche der 
Stadt ausdrücklich oder konkludent zur Abwasserbeseitigung zur Verfügung Stadt ausdrücklich oder konkludent zur Abwasserbeseitigung zur Verfügung Stadt ausdrücklich oder konkludent zur Abwasserbeseitigung zur Verfügung Stadt ausdrücklich oder konkludent zur Abwasserbeseitigung zur Verfügung 
gestellt werden, gelten hinsichtlich des Anschluss- und Benutzungsrechts gestellt werden, gelten hinsichtlich des Anschluss- und Benutzungsrechts gestellt werden, gelten hinsichtlich des Anschluss- und Benutzungsrechts gestellt werden, gelten hinsichtlich des Anschluss- und Benutzungsrechts 
sowie deren Begrenzungen den öffentlichen Abwasseranlagen gleichgestellt. sowie deren Begrenzungen den öffentlichen Abwasseranlagen gleichgestellt. sowie deren Begrenzungen den öffentlichen Abwasseranlagen gleichgestellt. sowie deren Begrenzungen den öffentlichen Abwasseranlagen gleichgestellt. 
Ein Wechsel in der Bau- und Unterhaltungslast an solchen Anlagen tritt Ein Wechsel in der Bau- und Unterhaltungslast an solchen Anlagen tritt Ein Wechsel in der Bau- und Unterhaltungslast an solchen Anlagen tritt Ein Wechsel in der Bau- und Unterhaltungslast an solchen Anlagen tritt 
jedoch nur bei ausdrücklicher dahin gehender Vereinbarung zwischen dem jedoch nur bei ausdrücklicher dahin gehender Vereinbarung zwischen dem jedoch nur bei ausdrücklicher dahin gehender Vereinbarung zwischen dem jedoch nur bei ausdrücklicher dahin gehender Vereinbarung zwischen dem 
Eigentümer der Anlage und der Stadt ein.Eigentümer der Anlage und der Stadt ein.Eigentümer der Anlage und der Stadt ein.Eigentümer der Anlage und der Stadt ein.

§ 7 Begrenzung des Benutzungsrechts§ 7 Begrenzung des Benutzungsrechts§ 7 Begrenzung des Benutzungsrechts§ 7 Begrenzung des Benutzungsrechts
(1)  In die öffentliche Abwasseranlage dürfen solche Stoffe und Abwässer nicht (1)  In die öffentliche Abwasseranlage dürfen solche Stoffe und Abwässer nicht (1)  In die öffentliche Abwasseranlage dürfen solche Stoffe und Abwässer nicht (1)  In die öffentliche Abwasseranlage dürfen solche Stoffe und Abwässer nicht 

eingeleitet werden, die aufgrund ihrer Inhaltsstoffe eingeleitet werden, die aufgrund ihrer Inhaltsstoffe eingeleitet werden, die aufgrund ihrer Inhaltsstoffe eingeleitet werden, die aufgrund ihrer Inhaltsstoffe 
1. die öffentliche Sicherheit oder Ordnung gefährden oder 1. die öffentliche Sicherheit oder Ordnung gefährden oder 1. die öffentliche Sicherheit oder Ordnung gefährden oder 1. die öffentliche Sicherheit oder Ordnung gefährden oder 
2.  das in der öffentlichen Abwasseranlage beschäftige Personal gefährden 2.  das in der öffentlichen Abwasseranlage beschäftige Personal gefährden 2.  das in der öffentlichen Abwasseranlage beschäftige Personal gefährden 2.  das in der öffentlichen Abwasseranlage beschäftige Personal gefährden 

oder gesundheitlich beeinträchtigen oderoder gesundheitlich beeinträchtigen oderoder gesundheitlich beeinträchtigen oderoder gesundheitlich beeinträchtigen oder
3.  die Abwasseranlage in ihrem Bestand angreifen oder ihre Funktionsfähig-3.  die Abwasseranlage in ihrem Bestand angreifen oder ihre Funktionsfähig-3.  die Abwasseranlage in ihrem Bestand angreifen oder ihre Funktionsfähig-3.  die Abwasseranlage in ihrem Bestand angreifen oder ihre Funktionsfähig-

keit oder Unterhaltung gefährden, erschweren oder behindern oder keit oder Unterhaltung gefährden, erschweren oder behindern oder keit oder Unterhaltung gefährden, erschweren oder behindern oder keit oder Unterhaltung gefährden, erschweren oder behindern oder 
4.  den Betrieb der Abwasserbehandlung erheblich erschweren oder verteu-4.  den Betrieb der Abwasserbehandlung erheblich erschweren oder verteu-4.  den Betrieb der Abwasserbehandlung erheblich erschweren oder verteu-4.  den Betrieb der Abwasserbehandlung erheblich erschweren oder verteu-

ern oder ern oder ern oder ern oder 

5.  die Klärschlammbehandlung, -beseitigung oder -verwertung beeinträchti-5.  die Klärschlammbehandlung, -beseitigung oder -verwertung beeinträchti-5.  die Klärschlammbehandlung, -beseitigung oder -verwertung beeinträchti-5.  die Klärschlammbehandlung, -beseitigung oder -verwertung beeinträchti-
gen oder verteuern oder gen oder verteuern oder gen oder verteuern oder gen oder verteuern oder 

6.  die Abwasserreinigungsprozesse in der Abwasserbehandlungsanlage so 6.  die Abwasserreinigungsprozesse in der Abwasserbehandlungsanlage so 6.  die Abwasserreinigungsprozesse in der Abwasserbehandlungsanlage so 6.  die Abwasserreinigungsprozesse in der Abwasserbehandlungsanlage so 
erheblich stören, dass dadurch die Anforderungen der wasserrechtlichen erheblich stören, dass dadurch die Anforderungen der wasserrechtlichen erheblich stören, dass dadurch die Anforderungen der wasserrechtlichen erheblich stören, dass dadurch die Anforderungen der wasserrechtlichen 
Einleitungserlaubnis nicht eingehalten werden können. Einleitungserlaubnis nicht eingehalten werden können. Einleitungserlaubnis nicht eingehalten werden können. Einleitungserlaubnis nicht eingehalten werden können. 

(2)  In die öffentliche Abwasseranlage dürfen insbesondere nicht eingeleitet wer-(2)  In die öffentliche Abwasseranlage dürfen insbesondere nicht eingeleitet wer-(2)  In die öffentliche Abwasseranlage dürfen insbesondere nicht eingeleitet wer-(2)  In die öffentliche Abwasseranlage dürfen insbesondere nicht eingeleitet wer-
den: den: den: den: 
a)  feste Stoffe, auch in zerkleinertem Zustand, die zu Ablagerungen oder Ver-a)  feste Stoffe, auch in zerkleinertem Zustand, die zu Ablagerungen oder Ver-a)  feste Stoffe, auch in zerkleinertem Zustand, die zu Ablagerungen oder Ver-a)  feste Stoffe, auch in zerkleinertem Zustand, die zu Ablagerungen oder Ver-

stopfungen in der Kanalisation führen können, stopfungen in der Kanalisation führen können, stopfungen in der Kanalisation führen können, stopfungen in der Kanalisation führen können, 
b)  Schlämme aus Neutralisations-, Entgiftungs- und sonstigen privaten Be-b)  Schlämme aus Neutralisations-, Entgiftungs- und sonstigen privaten Be-b)  Schlämme aus Neutralisations-, Entgiftungs- und sonstigen privaten Be-b)  Schlämme aus Neutralisations-, Entgiftungs- und sonstigen privaten Be-

handlungsanlagen,handlungsanlagen,handlungsanlagen,handlungsanlagen,
c)  Abwässer und Schlämme aus Anlagen zur örtlichen Abwasserbeseitigung, c)  Abwässer und Schlämme aus Anlagen zur örtlichen Abwasserbeseitigung, c)  Abwässer und Schlämme aus Anlagen zur örtlichen Abwasserbeseitigung, c)  Abwässer und Schlämme aus Anlagen zur örtlichen Abwasserbeseitigung, 

insbesondere aus Kleinkläranlagen, abfl usslosen Gruben, Sickerschäch-insbesondere aus Kleinkläranlagen, abfl usslosen Gruben, Sickerschäch-insbesondere aus Kleinkläranlagen, abfl usslosen Gruben, Sickerschäch-insbesondere aus Kleinkläranlagen, abfl usslosen Gruben, Sickerschäch-
ten, Schlammfängen und gewerblichen Sammelbehältern, soweit sie nicht ten, Schlammfängen und gewerblichen Sammelbehältern, soweit sie nicht ten, Schlammfängen und gewerblichen Sammelbehältern, soweit sie nicht ten, Schlammfängen und gewerblichen Sammelbehältern, soweit sie nicht 
in eine für diesen Zweck vorgesehene gemeindliche Einleitungsstelle ein-in eine für diesen Zweck vorgesehene gemeindliche Einleitungsstelle ein-in eine für diesen Zweck vorgesehene gemeindliche Einleitungsstelle ein-in eine für diesen Zweck vorgesehene gemeindliche Einleitungsstelle ein-
geleitet werden,geleitet werden,geleitet werden,geleitet werden,

d)  fl üssige Stoffe, die im Kanalnetz erhärten können, sowie Stoffe, die nach d)  fl üssige Stoffe, die im Kanalnetz erhärten können, sowie Stoffe, die nach d)  fl üssige Stoffe, die im Kanalnetz erhärten können, sowie Stoffe, die nach d)  fl üssige Stoffe, die im Kanalnetz erhärten können, sowie Stoffe, die nach 
Übersättigung im Abwasser in der Kanalisation ausgeschieden werden Übersättigung im Abwasser in der Kanalisation ausgeschieden werden Übersättigung im Abwasser in der Kanalisation ausgeschieden werden Übersättigung im Abwasser in der Kanalisation ausgeschieden werden 
und zu Abfl ussbehinderungen führen können, und zu Abfl ussbehinderungen führen können, und zu Abfl ussbehinderungen führen können, und zu Abfl ussbehinderungen führen können, 

e)  nicht neutralisierte Kondensate aus erd- und fl üssiggasbetriebenen Brenn-e)  nicht neutralisierte Kondensate aus erd- und fl üssiggasbetriebenen Brenn-e)  nicht neutralisierte Kondensate aus erd- und fl üssiggasbetriebenen Brenn-e)  nicht neutralisierte Kondensate aus erd- und fl üssiggasbetriebenen Brenn-
wertanlagen mit einer Nennwärmeleistung von mehr als 24 kW sowie wertanlagen mit einer Nennwärmeleistung von mehr als 24 kW sowie wertanlagen mit einer Nennwärmeleistung von mehr als 24 kW sowie wertanlagen mit einer Nennwärmeleistung von mehr als 24 kW sowie 
nicht neutralisierte Kondensate aus sonstigen Brennwertanlagen, nicht neutralisierte Kondensate aus sonstigen Brennwertanlagen, nicht neutralisierte Kondensate aus sonstigen Brennwertanlagen, nicht neutralisierte Kondensate aus sonstigen Brennwertanlagen, 

f) radioaktives Abwasser, f) radioaktives Abwasser, f) radioaktives Abwasser, f) radioaktives Abwasser, 
g)  Inhalte von Chemietoiletten, dürfen der öffentlichen Abwasseranlage nur g)  Inhalte von Chemietoiletten, dürfen der öffentlichen Abwasseranlage nur g)  Inhalte von Chemietoiletten, dürfen der öffentlichen Abwasseranlage nur g)  Inhalte von Chemietoiletten, dürfen der öffentlichen Abwasseranlage nur 

nach vorheriger Zustimmung der Stadt und nur auf der zentralen Klär-nach vorheriger Zustimmung der Stadt und nur auf der zentralen Klär-nach vorheriger Zustimmung der Stadt und nur auf der zentralen Klär-nach vorheriger Zustimmung der Stadt und nur auf der zentralen Klär-
anlage zugeführt werden. Das Erfordernis einer etwaigen wasserbehörd-anlage zugeführt werden. Das Erfordernis einer etwaigen wasserbehörd-anlage zugeführt werden. Das Erfordernis einer etwaigen wasserbehörd-anlage zugeführt werden. Das Erfordernis einer etwaigen wasserbehörd-
lichen Indirekteinleitungsgenehmigung bleibt davon unberührt.lichen Indirekteinleitungsgenehmigung bleibt davon unberührt.lichen Indirekteinleitungsgenehmigung bleibt davon unberührt.lichen Indirekteinleitungsgenehmigung bleibt davon unberührt.

h)  nicht desinfi ziertes Abwasser aus Infektionsabteilungen von Kranken-h)  nicht desinfi ziertes Abwasser aus Infektionsabteilungen von Kranken-h)  nicht desinfi ziertes Abwasser aus Infektionsabteilungen von Kranken-h)  nicht desinfi ziertes Abwasser aus Infektionsabteilungen von Kranken-
häusern und medizinischen Instituten, häusern und medizinischen Instituten, häusern und medizinischen Instituten, häusern und medizinischen Instituten, 

i) fl üssige Stoffe aus landwirtschaftlicher Tierhaltung wie Gülle und Jauche, i) fl üssige Stoffe aus landwirtschaftlicher Tierhaltung wie Gülle und Jauche, i) fl üssige Stoffe aus landwirtschaftlicher Tierhaltung wie Gülle und Jauche, i) fl üssige Stoffe aus landwirtschaftlicher Tierhaltung wie Gülle und Jauche, 
j) Silagewasser, j) Silagewasser, j) Silagewasser, j) Silagewasser, 
k)  Grund-, Drainage-, Bohr- und Kühlwasser und sonstiges Wasser, wie z. B. k)  Grund-, Drainage-, Bohr- und Kühlwasser und sonstiges Wasser, wie z. B. k)  Grund-, Drainage-, Bohr- und Kühlwasser und sonstiges Wasser, wie z. B. k)  Grund-, Drainage-, Bohr- und Kühlwasser und sonstiges Wasser, wie z. B. 

wild abfl ießendes Wasser (§ 37 WHG), wild abfl ießendes Wasser (§ 37 WHG), wild abfl ießendes Wasser (§ 37 WHG), wild abfl ießendes Wasser (§ 37 WHG), 
l)  Blut aus Schlachtungen, l)  Blut aus Schlachtungen, l)  Blut aus Schlachtungen, l)  Blut aus Schlachtungen, 
m)  gasförmige Stoffe und Abwasser, das Gase in schädlichen Konzentratio-m)  gasförmige Stoffe und Abwasser, das Gase in schädlichen Konzentratio-m)  gasförmige Stoffe und Abwasser, das Gase in schädlichen Konzentratio-m)  gasförmige Stoffe und Abwasser, das Gase in schädlichen Konzentratio-

nen freisetzen kann, nen freisetzen kann, nen freisetzen kann, nen freisetzen kann, 
n)  feuergefährliche und explosionsfähige Stoffe sowie Abwasser, aus dem n)  feuergefährliche und explosionsfähige Stoffe sowie Abwasser, aus dem n)  feuergefährliche und explosionsfähige Stoffe sowie Abwasser, aus dem n)  feuergefährliche und explosionsfähige Stoffe sowie Abwasser, aus dem 

explosionsfähige Gas-Luft-Gemische entstehen können, explosionsfähige Gas-Luft-Gemische entstehen können, explosionsfähige Gas-Luft-Gemische entstehen können, explosionsfähige Gas-Luft-Gemische entstehen können, 
o) Emulsionen von Mineralölprodukten, o) Emulsionen von Mineralölprodukten, o) Emulsionen von Mineralölprodukten, o) Emulsionen von Mineralölprodukten, 
p) Medikamente und pharmazeutische Produkte.p) Medikamente und pharmazeutische Produkte.p) Medikamente und pharmazeutische Produkte.p) Medikamente und pharmazeutische Produkte.

(3)  Abwasser darf grundsätzlich in den Schmutzwasserkanal oder Mischwasser-(3)  Abwasser darf grundsätzlich in den Schmutzwasserkanal oder Mischwasser-(3)  Abwasser darf grundsätzlich in den Schmutzwasserkanal oder Mischwasser-(3)  Abwasser darf grundsätzlich in den Schmutzwasserkanal oder Mischwasser-
kanal nur eingeleitet werden, wenn dessen Beschaffenheit und Inhaltsstoffe kanal nur eingeleitet werden, wenn dessen Beschaffenheit und Inhaltsstoffe kanal nur eingeleitet werden, wenn dessen Beschaffenheit und Inhaltsstoffe kanal nur eingeleitet werden, wenn dessen Beschaffenheit und Inhaltsstoffe 
unter den Grenzwerten, die in der Anlage aufgeführt sind, bleiben. Die Anlage unter den Grenzwerten, die in der Anlage aufgeführt sind, bleiben. Die Anlage unter den Grenzwerten, die in der Anlage aufgeführt sind, bleiben. Die Anlage unter den Grenzwerten, die in der Anlage aufgeführt sind, bleiben. Die Anlage 
ist Bestandteil dieser Satzung. Es ist unzulässig, Abwasser zu verdünnen oder ist Bestandteil dieser Satzung. Es ist unzulässig, Abwasser zu verdünnen oder ist Bestandteil dieser Satzung. Es ist unzulässig, Abwasser zu verdünnen oder ist Bestandteil dieser Satzung. Es ist unzulässig, Abwasser zu verdünnen oder 
zu vermischen, um die Grenzwerte gemäß der Anlage einzuhalten.zu vermischen, um die Grenzwerte gemäß der Anlage einzuhalten.zu vermischen, um die Grenzwerte gemäß der Anlage einzuhalten.zu vermischen, um die Grenzwerte gemäß der Anlage einzuhalten.

(4)  Die Stadt kann im Einzelfall Schadstofffrachten, Volumenstrom und/oder (4)  Die Stadt kann im Einzelfall Schadstofffrachten, Volumenstrom und/oder (4)  Die Stadt kann im Einzelfall Schadstofffrachten, Volumenstrom und/oder (4)  Die Stadt kann im Einzelfall Schadstofffrachten, Volumenstrom und/oder 
Konzentration festlegen. Sie kann das Benutzungsrecht davon abhängig Konzentration festlegen. Sie kann das Benutzungsrecht davon abhängig Konzentration festlegen. Sie kann das Benutzungsrecht davon abhängig Konzentration festlegen. Sie kann das Benutzungsrecht davon abhängig 
machen, dass auf dem Grundstück eine Vorbehandlung oder eine Rückhal-machen, dass auf dem Grundstück eine Vorbehandlung oder eine Rückhal-machen, dass auf dem Grundstück eine Vorbehandlung oder eine Rückhal-machen, dass auf dem Grundstück eine Vorbehandlung oder eine Rückhal-
tung und dosierte Einleitung des Abwassers erfolgt. tung und dosierte Einleitung des Abwassers erfolgt. tung und dosierte Einleitung des Abwassers erfolgt. tung und dosierte Einleitung des Abwassers erfolgt. 

(5)  Eine Einleitung von Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage auf ande-(5)  Eine Einleitung von Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage auf ande-(5)  Eine Einleitung von Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage auf ande-(5)  Eine Einleitung von Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage auf ande-
ren Wegen als über die Anschlussleitung eines Grundstückes darf nur mit ren Wegen als über die Anschlussleitung eines Grundstückes darf nur mit ren Wegen als über die Anschlussleitung eines Grundstückes darf nur mit ren Wegen als über die Anschlussleitung eines Grundstückes darf nur mit 
Einwilligung der Stadt erfolgen, wenn eine Beeinträchtigung der öffentlichen Einwilligung der Stadt erfolgen, wenn eine Beeinträchtigung der öffentlichen Einwilligung der Stadt erfolgen, wenn eine Beeinträchtigung der öffentlichen Einwilligung der Stadt erfolgen, wenn eine Beeinträchtigung der öffentlichen 
Sicherheit oder Ordnung nicht zu erwarten ist. Sicherheit oder Ordnung nicht zu erwarten ist. Sicherheit oder Ordnung nicht zu erwarten ist. Sicherheit oder Ordnung nicht zu erwarten ist. 

(6)  Die Benutzung der öffentlichen Abwasseranlage ist ausgeschlossen, soweit (6)  Die Benutzung der öffentlichen Abwasseranlage ist ausgeschlossen, soweit (6)  Die Benutzung der öffentlichen Abwasseranlage ist ausgeschlossen, soweit (6)  Die Benutzung der öffentlichen Abwasseranlage ist ausgeschlossen, soweit 
die Stadt von der Abwasserbeseitigungspfl icht befreit ist. die Stadt von der Abwasserbeseitigungspfl icht befreit ist. die Stadt von der Abwasserbeseitigungspfl icht befreit ist. die Stadt von der Abwasserbeseitigungspfl icht befreit ist. 

(7)  Die Stadt kann auf Antrag befristete, jederzeit widerrufl iche Befreiungen (7)  Die Stadt kann auf Antrag befristete, jederzeit widerrufl iche Befreiungen (7)  Die Stadt kann auf Antrag befristete, jederzeit widerrufl iche Befreiungen (7)  Die Stadt kann auf Antrag befristete, jederzeit widerrufl iche Befreiungen 
von den Anforderungen der Absätze 2 bis 6 erteilen, wenn sich andernfalls von den Anforderungen der Absätze 2 bis 6 erteilen, wenn sich andernfalls von den Anforderungen der Absätze 2 bis 6 erteilen, wenn sich andernfalls von den Anforderungen der Absätze 2 bis 6 erteilen, wenn sich andernfalls 
eine nicht beabsichtigte Härte für den Verpfl ichteten ergäbe und Gründe des eine nicht beabsichtigte Härte für den Verpfl ichteten ergäbe und Gründe des eine nicht beabsichtigte Härte für den Verpfl ichteten ergäbe und Gründe des eine nicht beabsichtigte Härte für den Verpfl ichteten ergäbe und Gründe des 
öffentlichen Wohls der Befreiung nicht entgegenstehen. Insbesondere kann öffentlichen Wohls der Befreiung nicht entgegenstehen. Insbesondere kann öffentlichen Wohls der Befreiung nicht entgegenstehen. Insbesondere kann öffentlichen Wohls der Befreiung nicht entgegenstehen. Insbesondere kann 
die Stadt auf Antrag zulassen, dass Grund-, Drainage-, Kühlwasser und sons-die Stadt auf Antrag zulassen, dass Grund-, Drainage-, Kühlwasser und sons-die Stadt auf Antrag zulassen, dass Grund-, Drainage-, Kühlwasser und sons-die Stadt auf Antrag zulassen, dass Grund-, Drainage-, Kühlwasser und sons-
tiges Wasser, wie z. B. wild abfl ießendes Wasser (§ 37 WHG) der Abwasser-tiges Wasser, wie z. B. wild abfl ießendes Wasser (§ 37 WHG) der Abwasser-tiges Wasser, wie z. B. wild abfl ießendes Wasser (§ 37 WHG) der Abwasser-tiges Wasser, wie z. B. wild abfl ießendes Wasser (§ 37 WHG) der Abwasser-
anlage zugeführt werden. Der Indirekteinleiter hat seinem Antrag die von der anlage zugeführt werden. Der Indirekteinleiter hat seinem Antrag die von der anlage zugeführt werden. Der Indirekteinleiter hat seinem Antrag die von der anlage zugeführt werden. Der Indirekteinleiter hat seinem Antrag die von der 
Stadt verlangten Nachweise beizufügen. Stadt verlangten Nachweise beizufügen. Stadt verlangten Nachweise beizufügen. Stadt verlangten Nachweise beizufügen. 

(8)  Ein Anspruch auf Einleitung in die öffentliche Abwasseranlage von Stoffen, (8)  Ein Anspruch auf Einleitung in die öffentliche Abwasseranlage von Stoffen, (8)  Ein Anspruch auf Einleitung in die öffentliche Abwasseranlage von Stoffen, (8)  Ein Anspruch auf Einleitung in die öffentliche Abwasseranlage von Stoffen, 
die kein Abwasser sind, besteht nicht. Dieses gilt auch für den Fall, dass die die kein Abwasser sind, besteht nicht. Dieses gilt auch für den Fall, dass die die kein Abwasser sind, besteht nicht. Dieses gilt auch für den Fall, dass die die kein Abwasser sind, besteht nicht. Dieses gilt auch für den Fall, dass die 
zuständige Behörde im Fall des § 55 Abs. 3 WHG die Einleitung gemäß § 58 zuständige Behörde im Fall des § 55 Abs. 3 WHG die Einleitung gemäß § 58 zuständige Behörde im Fall des § 55 Abs. 3 WHG die Einleitung gemäß § 58 zuständige Behörde im Fall des § 55 Abs. 3 WHG die Einleitung gemäß § 58 
Abs. 1 LWG NRW genehmigt.Abs. 1 LWG NRW genehmigt.Abs. 1 LWG NRW genehmigt.Abs. 1 LWG NRW genehmigt.

(9)  Die Stadt ist jederzeit berechtigt, Abwasseruntersuchungen vorzunehmen (9)  Die Stadt ist jederzeit berechtigt, Abwasseruntersuchungen vorzunehmen (9)  Die Stadt ist jederzeit berechtigt, Abwasseruntersuchungen vorzunehmen (9)  Die Stadt ist jederzeit berechtigt, Abwasseruntersuchungen vorzunehmen 
oder vornehmen zu lassen. oder vornehmen zu lassen. oder vornehmen zu lassen. oder vornehmen zu lassen. 

(10)  Bei Änderungen der Zusammensetzung des Abwassers hat der Anschluss-(10)  Bei Änderungen der Zusammensetzung des Abwassers hat der Anschluss-(10)  Bei Änderungen der Zusammensetzung des Abwassers hat der Anschluss-(10)  Bei Änderungen der Zusammensetzung des Abwassers hat der Anschluss-
nehmer/die Anschlussnehmerin auf Verlangen die Einhaltung der Abs. 1 – 5 nehmer/die Anschlussnehmerin auf Verlangen die Einhaltung der Abs. 1 – 5 nehmer/die Anschlussnehmerin auf Verlangen die Einhaltung der Abs. 1 – 5 nehmer/die Anschlussnehmerin auf Verlangen die Einhaltung der Abs. 1 – 5 
nachzuweisen. nachzuweisen. nachzuweisen. nachzuweisen. 

(11)  Wer unter Nichtbeachtung der Einleitungsbedingungen dieser Vorschrift den (11)  Wer unter Nichtbeachtung der Einleitungsbedingungen dieser Vorschrift den (11)  Wer unter Nichtbeachtung der Einleitungsbedingungen dieser Vorschrift den (11)  Wer unter Nichtbeachtung der Einleitungsbedingungen dieser Vorschrift den 
Verlust der Halbierung der Abwasserabgabe (§ 9 Abs. 5 Abwasserabgabenge-Verlust der Halbierung der Abwasserabgabe (§ 9 Abs. 5 Abwasserabgabenge-Verlust der Halbierung der Abwasserabgabe (§ 9 Abs. 5 Abwasserabgabenge-Verlust der Halbierung der Abwasserabgabe (§ 9 Abs. 5 Abwasserabgabenge-
setz) verursacht, hat der Stadt den erhöhten Betrag der Abwasserabgabe zu setz) verursacht, hat der Stadt den erhöhten Betrag der Abwasserabgabe zu setz) verursacht, hat der Stadt den erhöhten Betrag der Abwasserabgabe zu setz) verursacht, hat der Stadt den erhöhten Betrag der Abwasserabgabe zu 
erstatten. Haben mehrere den Wegfall der Abgabenhalbierung verursacht, so erstatten. Haben mehrere den Wegfall der Abgabenhalbierung verursacht, so erstatten. Haben mehrere den Wegfall der Abgabenhalbierung verursacht, so erstatten. Haben mehrere den Wegfall der Abgabenhalbierung verursacht, so 
haften sie als Gesamtschuldner.haften sie als Gesamtschuldner.haften sie als Gesamtschuldner.haften sie als Gesamtschuldner.

(12) Die Stadt kann die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um(12) Die Stadt kann die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um(12) Die Stadt kann die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um(12) Die Stadt kann die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um
1.  das Einleiten oder Einbringen von Abwasser oder Stoffen zu verhindern, 1.  das Einleiten oder Einbringen von Abwasser oder Stoffen zu verhindern, 1.  das Einleiten oder Einbringen von Abwasser oder Stoffen zu verhindern, 1.  das Einleiten oder Einbringen von Abwasser oder Stoffen zu verhindern, 

das unter Verletzung der Absätze 1 und 2 erfolgt, das unter Verletzung der Absätze 1 und 2 erfolgt, das unter Verletzung der Absätze 1 und 2 erfolgt, das unter Verletzung der Absätze 1 und 2 erfolgt, 
2.  das Einleiten von Abwasser zu verhindern, dass die Grenzwerte nach Ab-2.  das Einleiten von Abwasser zu verhindern, dass die Grenzwerte nach Ab-2.  das Einleiten von Abwasser zu verhindern, dass die Grenzwerte nach Ab-2.  das Einleiten von Abwasser zu verhindern, dass die Grenzwerte nach Ab-

satz 3 nicht einhält.satz 3 nicht einhält.satz 3 nicht einhält.satz 3 nicht einhält.
§ 8 Abscheide- und sonstige Vorbehandlungsanlagen§ 8 Abscheide- und sonstige Vorbehandlungsanlagen§ 8 Abscheide- und sonstige Vorbehandlungsanlagen§ 8 Abscheide- und sonstige Vorbehandlungsanlagen

(1)  Abwasser mit Leichtfl üssigkeiten wie Benzin, Benzol, Diesel, Heiz- oder (1)  Abwasser mit Leichtfl üssigkeiten wie Benzin, Benzol, Diesel, Heiz- oder (1)  Abwasser mit Leichtfl üssigkeiten wie Benzin, Benzol, Diesel, Heiz- oder (1)  Abwasser mit Leichtfl üssigkeiten wie Benzin, Benzol, Diesel, Heiz- oder 
Schmieröl sowie fetthaltiges Abwasser ist vor der Einleitung in die öffent-Schmieröl sowie fetthaltiges Abwasser ist vor der Einleitung in die öffent-Schmieröl sowie fetthaltiges Abwasser ist vor der Einleitung in die öffent-Schmieröl sowie fetthaltiges Abwasser ist vor der Einleitung in die öffent-
liche Abwasseranlage in entsprechende Abscheider einzuleiten und dort zu liche Abwasseranlage in entsprechende Abscheider einzuleiten und dort zu liche Abwasseranlage in entsprechende Abscheider einzuleiten und dort zu liche Abwasseranlage in entsprechende Abscheider einzuleiten und dort zu 
behandeln. Für fetthaltiges häusliches Abwasser gilt dieses jedoch nur, wenn behandeln. Für fetthaltiges häusliches Abwasser gilt dieses jedoch nur, wenn behandeln. Für fetthaltiges häusliches Abwasser gilt dieses jedoch nur, wenn behandeln. Für fetthaltiges häusliches Abwasser gilt dieses jedoch nur, wenn 
die Stadt im Einzelfall verlangt, dass auch dieses Abwasser in entsprechende die Stadt im Einzelfall verlangt, dass auch dieses Abwasser in entsprechende die Stadt im Einzelfall verlangt, dass auch dieses Abwasser in entsprechende die Stadt im Einzelfall verlangt, dass auch dieses Abwasser in entsprechende 
Abscheider einzuleiten und dort zu behandeln ist. Abscheider einzuleiten und dort zu behandeln ist. Abscheider einzuleiten und dort zu behandeln ist. Abscheider einzuleiten und dort zu behandeln ist. 

(2)  Für die Einleitung von Niederschlagswasser kann von der Stadt eine Be-(2)  Für die Einleitung von Niederschlagswasser kann von der Stadt eine Be-(2)  Für die Einleitung von Niederschlagswasser kann von der Stadt eine Be-(2)  Für die Einleitung von Niederschlagswasser kann von der Stadt eine Be-
handlung (Reinigung) auf dem Grundstück des Anschlussnehmers in einer handlung (Reinigung) auf dem Grundstück des Anschlussnehmers in einer handlung (Reinigung) auf dem Grundstück des Anschlussnehmers in einer handlung (Reinigung) auf dem Grundstück des Anschlussnehmers in einer 
von ihm zu errichtenden und zu betreibenden Abscheide- oder sonstigen von ihm zu errichtenden und zu betreibenden Abscheide- oder sonstigen von ihm zu errichtenden und zu betreibenden Abscheide- oder sonstigen von ihm zu errichtenden und zu betreibenden Abscheide- oder sonstigen 
Behandlungsanlage angeordnet werden, wenn der Verschmutzungsgrad des Behandlungsanlage angeordnet werden, wenn der Verschmutzungsgrad des Behandlungsanlage angeordnet werden, wenn der Verschmutzungsgrad des Behandlungsanlage angeordnet werden, wenn der Verschmutzungsgrad des 
Niederschlagswassers für die Stadt eine Pfl icht zur Behandlung nach dem Niederschlagswassers für die Stadt eine Pfl icht zur Behandlung nach dem Niederschlagswassers für die Stadt eine Pfl icht zur Behandlung nach dem Niederschlagswassers für die Stadt eine Pfl icht zur Behandlung nach dem 
sog. Trenn-Erlass vom 26.05.2004 (MinBl. NRW 2004, S. 583 ff.) auslöst. Die sog. Trenn-Erlass vom 26.05.2004 (MinBl. NRW 2004, S. 583 ff.) auslöst. Die sog. Trenn-Erlass vom 26.05.2004 (MinBl. NRW 2004, S. 583 ff.) auslöst. Die sog. Trenn-Erlass vom 26.05.2004 (MinBl. NRW 2004, S. 583 ff.) auslöst. Die 
vorstehende Behandlungspfl icht gilt auch für Straßenbaulastträger, die das vorstehende Behandlungspfl icht gilt auch für Straßenbaulastträger, die das vorstehende Behandlungspfl icht gilt auch für Straßenbaulastträger, die das vorstehende Behandlungspfl icht gilt auch für Straßenbaulastträger, die das 
Straßenoberfl ächenwasser in die öffentliche Abwasseranlage einleiten. Straßenoberfl ächenwasser in die öffentliche Abwasseranlage einleiten. Straßenoberfl ächenwasser in die öffentliche Abwasseranlage einleiten. Straßenoberfl ächenwasser in die öffentliche Abwasseranlage einleiten. 

(3)  Stoffe aus Verarbeitungsbetrieben tierischer Nebenprodukte und von (3)  Stoffe aus Verarbeitungsbetrieben tierischer Nebenprodukte und von (3)  Stoffe aus Verarbeitungsbetrieben tierischer Nebenprodukte und von (3)  Stoffe aus Verarbeitungsbetrieben tierischer Nebenprodukte und von 
Schlachtabwässern aus Schlachthöfen nach den Artikeln 8, 9 und 10 (Ma-Schlachtabwässern aus Schlachthöfen nach den Artikeln 8, 9 und 10 (Ma-Schlachtabwässern aus Schlachthöfen nach den Artikeln 8, 9 und 10 (Ma-Schlachtabwässern aus Schlachthöfen nach den Artikeln 8, 9 und 10 (Ma-
terial der Kategorien 1, 2 und 3) der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 müssen terial der Kategorien 1, 2 und 3) der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 müssen terial der Kategorien 1, 2 und 3) der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 müssen terial der Kategorien 1, 2 und 3) der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 müssen 
durch den Anschlussnehmer durch ein Feststoffrückhaltesystem mit einer durch den Anschlussnehmer durch ein Feststoffrückhaltesystem mit einer durch den Anschlussnehmer durch ein Feststoffrückhaltesystem mit einer durch den Anschlussnehmer durch ein Feststoffrückhaltesystem mit einer 
maximalen Maschenweite von 2 mm geführt werden. maximalen Maschenweite von 2 mm geführt werden. maximalen Maschenweite von 2 mm geführt werden. maximalen Maschenweite von 2 mm geführt werden. 

(4)  Die Abscheider- und sonstigen Vorbehandlungsanlagen und deren Betrieb (4)  Die Abscheider- und sonstigen Vorbehandlungsanlagen und deren Betrieb (4)  Die Abscheider- und sonstigen Vorbehandlungsanlagen und deren Betrieb (4)  Die Abscheider- und sonstigen Vorbehandlungsanlagen und deren Betrieb 
müssen den einschlägigen technischen und rechtlichen Anforderungen ent-müssen den einschlägigen technischen und rechtlichen Anforderungen ent-müssen den einschlägigen technischen und rechtlichen Anforderungen ent-müssen den einschlägigen technischen und rechtlichen Anforderungen ent-
sprechen. Die Gemeinde kann darüber hinausgehende Anforderungen an den sprechen. Die Gemeinde kann darüber hinausgehende Anforderungen an den sprechen. Die Gemeinde kann darüber hinausgehende Anforderungen an den sprechen. Die Gemeinde kann darüber hinausgehende Anforderungen an den 
Bau, den Betrieb und die Unterhaltung der Abscheider stellen, sofern dies im Bau, den Betrieb und die Unterhaltung der Abscheider stellen, sofern dies im Bau, den Betrieb und die Unterhaltung der Abscheider stellen, sofern dies im Bau, den Betrieb und die Unterhaltung der Abscheider stellen, sofern dies im 
Einzelfall zum Schutz der öffentlichen Abwasseranlage erforderlich ist. Einzelfall zum Schutz der öffentlichen Abwasseranlage erforderlich ist. Einzelfall zum Schutz der öffentlichen Abwasseranlage erforderlich ist. Einzelfall zum Schutz der öffentlichen Abwasseranlage erforderlich ist. 

(5)  Das Abscheidegut oder die Stoffe, die bei der Vorbehandlung anfallen, sind (5)  Das Abscheidegut oder die Stoffe, die bei der Vorbehandlung anfallen, sind (5)  Das Abscheidegut oder die Stoffe, die bei der Vorbehandlung anfallen, sind (5)  Das Abscheidegut oder die Stoffe, die bei der Vorbehandlung anfallen, sind 
in Übereinstimmung mit den abfallrechtlichen Vorschriften zu entsorgen und in Übereinstimmung mit den abfallrechtlichen Vorschriften zu entsorgen und in Übereinstimmung mit den abfallrechtlichen Vorschriften zu entsorgen und in Übereinstimmung mit den abfallrechtlichen Vorschriften zu entsorgen und 
dürfen der öffentlichen Abwasseranlage nicht zugeführt werden. dürfen der öffentlichen Abwasseranlage nicht zugeführt werden. dürfen der öffentlichen Abwasseranlage nicht zugeführt werden. dürfen der öffentlichen Abwasseranlage nicht zugeführt werden. 

§ 9 Anschluss-und Benutzungszwang§ 9 Anschluss-und Benutzungszwang§ 9 Anschluss-und Benutzungszwang§ 9 Anschluss-und Benutzungszwang
(1)  Jeder Anschlussberechtigte ist vorbehaltlich der Einschränkungen in dieser (1)  Jeder Anschlussberechtigte ist vorbehaltlich der Einschränkungen in dieser (1)  Jeder Anschlussberechtigte ist vorbehaltlich der Einschränkungen in dieser (1)  Jeder Anschlussberechtigte ist vorbehaltlich der Einschränkungen in dieser 

Satzung verpfl ichtet, sein Grundstück in Erfüllung der Abwasserüberlas-Satzung verpfl ichtet, sein Grundstück in Erfüllung der Abwasserüberlas-Satzung verpfl ichtet, sein Grundstück in Erfüllung der Abwasserüberlas-Satzung verpfl ichtet, sein Grundstück in Erfüllung der Abwasserüberlas-
sungspfl icht nach § 48 LWG NRW an die öffentliche Abwasseranlage anzu-sungspfl icht nach § 48 LWG NRW an die öffentliche Abwasseranlage anzu-sungspfl icht nach § 48 LWG NRW an die öffentliche Abwasseranlage anzu-sungspfl icht nach § 48 LWG NRW an die öffentliche Abwasseranlage anzu-
schließen, sobald Abwasser auf dem Grundstück anfällt (Anschlusszwang). schließen, sobald Abwasser auf dem Grundstück anfällt (Anschlusszwang). schließen, sobald Abwasser auf dem Grundstück anfällt (Anschlusszwang). schließen, sobald Abwasser auf dem Grundstück anfällt (Anschlusszwang). 

(2)  Der Anschlussnehmer/die Anschlussnehmerin ist vorbehaltlich der Ein-(2)  Der Anschlussnehmer/die Anschlussnehmerin ist vorbehaltlich der Ein-(2)  Der Anschlussnehmer/die Anschlussnehmerin ist vorbehaltlich der Ein-(2)  Der Anschlussnehmer/die Anschlussnehmerin ist vorbehaltlich der Ein-
schränkungen in dieser Satzung verpfl ichtet, das gesamte auf seinem Grund-schränkungen in dieser Satzung verpfl ichtet, das gesamte auf seinem Grund-schränkungen in dieser Satzung verpfl ichtet, das gesamte auf seinem Grund-schränkungen in dieser Satzung verpfl ichtet, das gesamte auf seinem Grund-
stück anfallende Abwasser (Schmutzwasser und Niederschlagswasser) in die stück anfallende Abwasser (Schmutzwasser und Niederschlagswasser) in die stück anfallende Abwasser (Schmutzwasser und Niederschlagswasser) in die stück anfallende Abwasser (Schmutzwasser und Niederschlagswasser) in die 
öffentliche Abwasseranlage einzuleiten (Benutzungszwang), um seine Abwas-öffentliche Abwasseranlage einzuleiten (Benutzungszwang), um seine Abwas-öffentliche Abwasseranlage einzuleiten (Benutzungszwang), um seine Abwas-öffentliche Abwasseranlage einzuleiten (Benutzungszwang), um seine Abwas-
serüberlassungspfl icht nach § 48 LWG NRW zu erfüllen. serüberlassungspfl icht nach § 48 LWG NRW zu erfüllen. serüberlassungspfl icht nach § 48 LWG NRW zu erfüllen. serüberlassungspfl icht nach § 48 LWG NRW zu erfüllen. 

(3)  Ein Anschluss-und Benutzungszwang besteht nicht, wenn die in § 49 Absatz (3)  Ein Anschluss-und Benutzungszwang besteht nicht, wenn die in § 49 Absatz (3)  Ein Anschluss-und Benutzungszwang besteht nicht, wenn die in § 49 Absatz (3)  Ein Anschluss-und Benutzungszwang besteht nicht, wenn die in § 49 Absatz 
1 Satz 1 Nr. 1 LWG NRW genannten Voraussetzungen für in landwirtschaftli-1 Satz 1 Nr. 1 LWG NRW genannten Voraussetzungen für in landwirtschaftli-1 Satz 1 Nr. 1 LWG NRW genannten Voraussetzungen für in landwirtschaftli-1 Satz 1 Nr. 1 LWG NRW genannten Voraussetzungen für in landwirtschaftli-
chen Betrieben anfallendes Abwasser vorliegen. Das Vorliegen dieser Voraus-chen Betrieben anfallendes Abwasser vorliegen. Das Vorliegen dieser Voraus-chen Betrieben anfallendes Abwasser vorliegen. Das Vorliegen dieser Voraus-chen Betrieben anfallendes Abwasser vorliegen. Das Vorliegen dieser Voraus-
setzungen ist der Stadt nachzuweisen. setzungen ist der Stadt nachzuweisen. setzungen ist der Stadt nachzuweisen. setzungen ist der Stadt nachzuweisen. 

(4)  Unabhängig vom Vorliegen der in Absatz 3 erwähnten Voraussetzungen ist (4)  Unabhängig vom Vorliegen der in Absatz 3 erwähnten Voraussetzungen ist (4)  Unabhängig vom Vorliegen der in Absatz 3 erwähnten Voraussetzungen ist (4)  Unabhängig vom Vorliegen der in Absatz 3 erwähnten Voraussetzungen ist 
das häusliche Abwasser aus landwirtschaftlichen Betrieben an die öffentliche das häusliche Abwasser aus landwirtschaftlichen Betrieben an die öffentliche das häusliche Abwasser aus landwirtschaftlichen Betrieben an die öffentliche das häusliche Abwasser aus landwirtschaftlichen Betrieben an die öffentliche 
Abwasseranlage anzuschließen und dieser zuzuführen.Abwasseranlage anzuschließen und dieser zuzuführen.Abwasseranlage anzuschließen und dieser zuzuführen.Abwasseranlage anzuschließen und dieser zuzuführen.

(5)  Der Anschluss-und Benutzungszwang besteht in Erfüllung der Abwasserü-(5)  Der Anschluss-und Benutzungszwang besteht in Erfüllung der Abwasserü-(5)  Der Anschluss-und Benutzungszwang besteht in Erfüllung der Abwasserü-(5)  Der Anschluss-und Benutzungszwang besteht in Erfüllung der Abwasserü-
berlassungspfl icht nach § 48 LWG NRW auch für das Niederschlagswasser. berlassungspfl icht nach § 48 LWG NRW auch für das Niederschlagswasser. berlassungspfl icht nach § 48 LWG NRW auch für das Niederschlagswasser. berlassungspfl icht nach § 48 LWG NRW auch für das Niederschlagswasser. 
Dieses gilt nicht in den Fällen des § 5 Absätze 2 dieser Satzung.Dieses gilt nicht in den Fällen des § 5 Absätze 2 dieser Satzung.Dieses gilt nicht in den Fällen des § 5 Absätze 2 dieser Satzung.Dieses gilt nicht in den Fällen des § 5 Absätze 2 dieser Satzung.

(6)  In den im Trennsystem entwässernden Bereichen sind das Schmutz- und das (6)  In den im Trennsystem entwässernden Bereichen sind das Schmutz- und das (6)  In den im Trennsystem entwässernden Bereichen sind das Schmutz- und das (6)  In den im Trennsystem entwässernden Bereichen sind das Schmutz- und das 
Niederschlagswasser den jeweils dafür bestimmten Anlagen zuzuführen. Niederschlagswasser den jeweils dafür bestimmten Anlagen zuzuführen. Niederschlagswasser den jeweils dafür bestimmten Anlagen zuzuführen. Niederschlagswasser den jeweils dafür bestimmten Anlagen zuzuführen. 

(7)  Bei Neu- und Umbauten muss das Grundstück vor der Benutzung der bau-(7)  Bei Neu- und Umbauten muss das Grundstück vor der Benutzung der bau-(7)  Bei Neu- und Umbauten muss das Grundstück vor der Benutzung der bau-(7)  Bei Neu- und Umbauten muss das Grundstück vor der Benutzung der bau-
lichen Anlage an die öffentliche Abwasseranlage angeschlossen sein. Ein lichen Anlage an die öffentliche Abwasseranlage angeschlossen sein. Ein lichen Anlage an die öffentliche Abwasseranlage angeschlossen sein. Ein lichen Anlage an die öffentliche Abwasseranlage angeschlossen sein. Ein 
Antragsverfahren auf Kanalanschlussschein nach § 14 Absatz 1 ist durchzu-Antragsverfahren auf Kanalanschlussschein nach § 14 Absatz 1 ist durchzu-Antragsverfahren auf Kanalanschlussschein nach § 14 Absatz 1 ist durchzu-Antragsverfahren auf Kanalanschlussschein nach § 14 Absatz 1 ist durchzu-
führen. führen. führen. führen. 

(8)  Entsteht das Anschlussrecht erst nach der Errichtung einer baulichen Anlage, (8)  Entsteht das Anschlussrecht erst nach der Errichtung einer baulichen Anlage, (8)  Entsteht das Anschlussrecht erst nach der Errichtung einer baulichen Anlage, (8)  Entsteht das Anschlussrecht erst nach der Errichtung einer baulichen Anlage, 
so ist das Grundstück innerhalb von drei Monaten anzuschließen, nachdem so ist das Grundstück innerhalb von drei Monaten anzuschließen, nachdem so ist das Grundstück innerhalb von drei Monaten anzuschließen, nachdem so ist das Grundstück innerhalb von drei Monaten anzuschließen, nachdem 
durch öffentliche Bekanntmachung oder Mitteilung an den Anschlussberech-durch öffentliche Bekanntmachung oder Mitteilung an den Anschlussberech-durch öffentliche Bekanntmachung oder Mitteilung an den Anschlussberech-durch öffentliche Bekanntmachung oder Mitteilung an den Anschlussberech-
tigten angezeigt wurde, dass das Grundstück angeschlossen werden kann. Bis tigten angezeigt wurde, dass das Grundstück angeschlossen werden kann. Bis tigten angezeigt wurde, dass das Grundstück angeschlossen werden kann. Bis tigten angezeigt wurde, dass das Grundstück angeschlossen werden kann. Bis 
zum Nachweis der ordnungsgemäßen Fertigstellung der neu hergestellten zum Nachweis der ordnungsgemäßen Fertigstellung der neu hergestellten zum Nachweis der ordnungsgemäßen Fertigstellung der neu hergestellten zum Nachweis der ordnungsgemäßen Fertigstellung der neu hergestellten 
Grundstücksentwässerung sind auf Kosten des/der Anschlussberechtigten Grundstücksentwässerung sind auf Kosten des/der Anschlussberechtigten Grundstücksentwässerung sind auf Kosten des/der Anschlussberechtigten Grundstücksentwässerung sind auf Kosten des/der Anschlussberechtigten 

Der BürgermeisterDer BürgermeisterDer BürgermeisterDer Bürgermeister


